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1 Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung  

1.1  Planungsanlass und Planerfordernisse  

Die Stadt Bad Wildungen stel lt  für das Stadtgebiet und den Mit telbereich einen for t-

dauernden und steigenden Bedarf  an schu l ischen Angeboten mit dem Förderschwer-

punkt Lernen sowie geis t ige Entwicklung fes t.  D ieser Bedarf betri f f t sowohl die Stadt 

Bad Wildungen als  auch den Landkreis  Waldeck-Frankenberg und überschreitet  die 

Kapazitäten der bisher vorhandenen Standorte.  Die Math ias -Bauer-Schule, ursprüng-

l ich  im Or tskern der Stadt gelegen,  war räumlich n icht mehr in  der Lage,  den gest ie -

genen Schülerzah len sowie den heut igen räumlich -funktionalen Anforderungen an eine 

Förderschu le zu genügen und wurde daher an den gemeinsamen Standor t  mit  der 

Ense -Schule verlegt.  Auch dieser Standor t  hat inzwischen seine Kapazitätsgrenzen 

erreicht,  sodass die vorhandene Schul in f rastruktur ohne zusätzliche bau l iche Erwei -

terungsmögl ichkeiten den prognostiz ier ten Bedarf  n icht mehr decken kann.  

Förderschu len mit den Schwerpunkten Lernen und geis t ige Entwicklung nehmen in-

nerhalb des öf fent l ichen Schulwesens eine besondere,  auf  die Gewährleistung eines  

bedarfsgerechten sonderpädagogischen Förderangebots  ausgerichtete Funkt ion wahr. 

Sie dienen insbesondere Schülerinnen und Schülern  mit fes tgestel l tem Anspruch auf 

sonderpädagogische Förderung,  bei denen lang andauernde und umfassende Beein-

trächt igungen der kogn it iven und lernbezogenen Entwicklung – insbesondere in den 

Bereichen Lesen,  Schreiben und Rechnen –  die Tei lnahme am Unterricht in  al lgemei -

nen Schulen dauerhaft  oder auf  absehbare Zeit  erhebl ich erschweren.  Die Math ias -

Bauer-Schule glieder t s ich dabei in eine Grundstu fe, Mit telstu fe und Berufsorient ie -

rungsstufe und gewährleis tet somit ein durchgängiges, aufeinander aufbauendes 

schu l isches Förderangebot.  

Zur dauerhaften Sicherung dieses sonderpädagogischen Bi ldungsangebots an einem 

bereits schu l isch vorgeprägten Standort  is t der Neubau einer Förderschule mit dem 

Förderschwerpunkt Lernen und geis t ige Entwicklung im unmittelbaren Umfeld des be -

s tehenden Schulstandor tes  vorgesehen.  Die h ierfür in  Anspruch zu nehmende Fläche 

is t derzeit  durch den rechtskräft igen Bebauungsplan Nr.  20.1 „Ense Stel lplätze“ (Än-

derung) als  Verkehrs f läche besonderer Zweckbest immung (PKW -Stel lplätze) fes tge -

set zt,  mit  dem die Fläche im Jahr 2009 aus dem beplanten Bereich in  den beplanten 

Innenbereich überführ t  worden is t.  Der Bebauungsplan Nr.  20.1 (Änderung) is t  im Hin-

bl ick auf  die fes tgesetzte Stel lplatznutzung jedoch n icht vo l lzogen worden; die Fläche 

wird gegenwär t ig landwir tschaft l ich genutzt. Zwischen der fes tgesetzten Nutzung als 

Stellplat zanlage und den heut igen s tädtebau l ichen Entwicklungszielen der St adt Bad 

Wildungen besteht damit  ein  Widerspruch,  der die Real is ierung des schu l ischen Er-

weiterungsbedarfs auf  der in  funkt ionaler und lagebezogener H ins icht geeigneten Flä -

che planungsrecht l ich  verh indert.  

Gemäß § 1 Abs. 3 BauGB besteht ein  Planerfordern is,  da die planungsrecht l iche 

Grundlage für den Neubau der Förderschu le an diesem Standor t  nur durch eine Än-

derung des geltenden Bebauungsplans geschaffen werden kann.  Mit dem Bebauungs-

plan Nr.  20.1.1 „Schule“ (Änderung) werden die Festsetzungen des Bebauungsplans 

Nr.  20.1 „Ense Stel lplät ze“ (Änderung) für den räumlichen Geltungsbereich des neuen 

Bebauungsplans erset zt  und an die aktuel len s tädtebau l ichen Entwicklungsziele an-

gepasst.  D ie Planung dient der Sich erung einer bedarfsgerechten Bi ldungsinfrastruk-
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tur als  Bestandteil  der kommunalen Daseinsvorsorge und setzt  die in  § 1 Abs.  5 und 

Abs.  6 BauGB verankerten Grundsätze einer nachhaltigen s tädtebau l ichen Entwick-

lung in  Bezug auf die soziale und in frastrukturel le Versorgung der Bevölkerung um.  

1.2  Ziel der Planung  

Mit dem Bebauungsplan Nr.  20.1.1 „Schule“ (Änderung) verfo lgt  die Stadt Bad Wil-

dungen das Ziel,  die planungsrecht l ichen Voraussetzungen für die Errichtung und den 

Betrieb einer Förderschule mit  dem Förderschwerpunkt Lernen und geis tige Entwick-

lung an einem bereits  schul isch vorgeprägten Standor t zu  schaf fen.  H ierdurch so l l 

dem festgestel lten und weiter anwachsenden Bedarf an Förderschu lplät zen in  der 

Stadt Bad Wildungen und im Landkreis  Waldeck -Frankenberg entsprochen und die 

sonderpädagogische Bi ldungs infrastruktur als Bestandtei l  der kommunalen Daseins-

vorsorge dauerhaft  ges icher t  werden.  

Zu diesem Zweck wird die für den Schulneubau vorgesehene Fläche gemäß § 9 Abs.  

1 Nr.  5 BauGB als  Fläche für den Gemeinbedarf  mit  der Zweckbest immung Schule 

fes tgesetzt. Ergänzend werden Flächen für Spiel -  und Aufenthaltsan lagen in den räum-

l ichen Geltungsbereich einbezogen,  um ein  funkt ional zusammenhängendes Schulum-

feld zu ermögl ichen, das den pädagogischen,  sport l ichen und inklus ionsbezogenen 

Anforderungen an einen zeitgemäßen Förderschu ls tandort  entspricht.  

Der Bebauungsplan schaf ft  damit  die rechtsverbindl iche Grundlage für die Zu läss igkeit  

der vorgesehenen Schulnutzung und ordnet zugleich die städtebau l iche Entwicklung 

des Standor tes, indem die bisherige, n icht vo llzogene Festset zung als Verkehrs f läche 

besonderer Zweckbest immung (PKW -Stel lplät ze) durch eine gemeinbedarfsbezogene 

Nutzung ersetzt  wird.  Die Planung set zt  damit die in § 1 Abs.  5 und Abs.  6 BauGB 

verankerten Grundsätze einer nachhaltigen s tädtebau l ichen Entwicklung um, indem 

s ie eine sozialgerech te Bodennutzung,  die Sicherung wicht iger sozialer In frastruktur-

einrichtungen und den sparsamen Umgang mit bereits vorbelasteten Flächen verbin-

det.  Zugleich wird das Entwicklungsgebot nach § 8 Abs.  2 BauGB im Paral lelverfahren 

zur 9.  Änderung des Flächennut zungsplans sowie die Anpassungspf licht an die Ziele 

der Raumordnung gemäß § 1 Abs. 4 BauGB gewahr t,  indem die Darstel lung im Flä -

chennutzungsplan und die Festset zungen im Bebauungsplan inhalt l ich  aufeinander ab-

gest immt werden. 

1.3  Zweck der Planung  

Der Bebauungsplan Nr. 20.1.1 „Schule“  (Änderung) dient der Sicherung einer geord-

neten s tädtebau l ichen Entwicklung des Plangebietes  durch rechtsverbindl iche Fest-

set zungen zur Ar t  und zum Maß der bau l ichen Nutzung sowie zur Nutzung der Grund-

stücks f lächen.  H ierdurch wird die Zu läss igkeit  der vorgesehenen S chulnut zung pla -

nungsrecht l ich geklär t und Rechtss icherheit für Grundstückseigentümer, Vorhaben-

träger und Öffent l ichkeit geschaf fen.  

Mit der Änderung des Bebauungsplans Nr.  20.1 (Änderung) verfolgt die Stadt Bad 

Wildungen das übergeordnete Ziel  einer nachhalt igen s tädtebau l ichen Entwicklung im 

Sinne des § 1 Abs.  5 und 6 BauGB, indem eine sozialgerechte Bodennutzung,  der 

sparsamer Umgang mit  bereits  vorgeprägten Flächen und der Schutz der nat ürl ichen 

Lebensgrundlagen miteinander verknüpft werden. Zugleich wird der wachsende Bedarf  
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an Förderschulplät zen gedeckt und eine zentrale soziale Infrastruktureinrichtung der 

kommunalen Daseinsvorsorge planungsrecht l ich abgesicher t.  

1.4  Ausgangssituation 

1.4.1  Räumliche Lage  

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 20.1.1 „Schule“ (Änderung) 

l iegt in  der Gemarkung Bad Wildungen, Flur 24, auf den Flurstücken 83,  84 und 90/2 

und umfasst eine Fläche von rund 10.950 m².  Das Plangebiet  bef indet s ich im südl i -

chen Stadtgebiet  von Bad Wildungen in  unmit telbarer Nachbarschaft  zu  den bestehen-

den Schuleinrichtungen Ense -Schule und Math ias -Bauer-Schule und bi ldet einen 

räumlichen Übergang zwischen der Kernstadt und dem Stadttei l Odershausen.  

Im Norden grenzt das  Plangebiet  an die Odershäuser Straße,  die die Hauptzufahr t  zu  

den Schuls tandorten übernimmt.  Die öst l iche Grenze wird durch die Brü-

der-Grimm-Straße gebildet, über die eine direkte Ersch l ießung der bestehenden und 

geplanten Schulnutzungen erfo lgt. Südl ich sch l ießen die Grundstücke der vorhande -

nen Schulen an,  während west l ich  die Straße „Am Langen Rod“ verläuft.  Öst l ich  des 

Plangebiets  verläuft  die Bundesstraße B 253,  die eine überör t l iche Verkehrsanbindung 

s icherstel l t.  

 

Abb i ldu n g  1 :  Übe rs ich tsp la n  z u r  Ve ro r tun g  de s räu m l ich e n Ge l tu n gsbe re ich e s  

1.4.2  Realnutzung 

Die Fläche des Plangebiets  wird derzeit in  mäßig intens iver Form landwir tschaft l ich 

als Grün land genutzt. D ie im rechtskräftigen Bebauungsplan Nr.  20.1 „Ense Stel l -

plät ze“ (Änderung) fes tgesetzte Nutzung als  Verkehrs f läche besonderer Zweckbestim-

mung (PKW-Stel lplätze) is t bis lang n icht real is ier t worden; eine bau l iche Herstel lung 

von Stel lplatzan lagen hat n icht s tat tgefunden.  Die vorhandenen Ersch l ießungsf lächen 

werden insbesondere durch eine Baumal lee ent lang der Brüder-Grimm-Straße sowie 

durch einzelne Gehölzs trukturen in den Randbereichen des Plangebiets  geprägt.  
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Abb i ldu n g  2 :  Ve ro r tun g  de s  P lan ge b iete s  im L uf tb i ld  

1.4.3  Planerische Ausgangslage  

Landesentwicklungsplan Hessen 2020  

Die Stadt Bad Wildungen is t  im Landesentwicklungsplan Hessen 2020 (LEP Hessen 

2020) als Mit telzentrum PLUS im Ländl ichen Raum festgelegt. Mit telzentren dieser 

Kategorie zeichnen s ich durch eine s tarke zentralör t l iche Ausprägung, eine relat iv 

große Entfernung zum nächsten Mit telzentrum sowie einen tendenziel l  hohen Mit ver-

sorgungsgrad aus. Der daraus abgeleitete landesplanerische Unterstüt zungsbedarf 

l iegt in  der Bestandss icherung der zentralör t l ichen In frastruktur und der Einrichtungen 

der Daseinsvorsorge.  Ö ffent liche Fördermit tel  und Standor tentscheidungen s ind in 

diesen Zentren mögl ichst zu  konzentrieren.  

Gemäß Planzi ffer 5.1 des LEP Hessen 2020 s ind Mit telzentren als  Standor te für regi -

onal bedeutsame gehobene Einrichtungen im wir tschaftl ichen,  ku lturel len, sozialen 

und administrativen Bereich sowie für weitere öffent l iche und private Dienst leistungen 
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zu s ichern und zu entwickeln.  Sie erfü l len  zugleich mittel - und grundzentrale Versor-

gungsaufgaben für ihre Standor tgemeinde und ihren Mittelbereich.  

Die Planzi ffer 5.3.1 des LEP Hessen 2020 behandelt Bildung und Ku ltur und stel l t fes t,  

dass als  Standor te für beruf l iche Schulen und weiterführende Bildungseinrichtungen 

vor al lem Oberzentren und Mit telzentren in  Betracht kommen.  Im Ländl ichen Raum is t 

die Erreichbarkeit  dieser Schu len mit  dem öf fent l ichen Personennahverkehr für Schü-

lerinnen und Schüler in  einem angemessenen Zeitraum besonders  zu berücks icht igen.  

Bei der bedarfsgerechten Weiterentwicklung von Schulen is t auch deren Inklus ionsge -

s taltung anzustreben;  der jewei l ige Schu lträger bleibt für die Barrierefreiheit  der 

Schu lgebäude zuständig.  

Die vorl iegende Planung entspricht den Zielen des LEP Hessen 2020, da s ie die zent-

ralör t liche Funkt ion Bad Wildungens im Bereich der Daseinsvorsorge stärkt  und zur 

Sicherung einer wicht igen Bi ldungs in frastruktur im ländl ichen Raum beiträgt.  

Regionalplan Nordhessen 2009 

Der Regionalplan Nordhessen 2009 (RPN) legt die großräumigen Ordnungs - und Ent-

wicklungsvors tel lungen für den Regierungsbezirk Kassel fes t.  Das Plangebiet  wird im 

RPN in  zwei Tei lbereiche di fferenzier t .  Der nördl iche Tei lbereich des räumlichen Gel-

tungsbereiches is t  als Vorbehaltsgebiet  für die Landwir tschaft  festgelegt,  während der 

südliche und f lächenmäßig deutl ich  überwiegende Tei lbereich als  Vorranggebiet  für 

Landwir tschaft ausgewiesen ist . In Vorrang gebieten s ind konkurrierende Nutzungen 

grundsätzl ich n icht zu läss ig.  

 

Abb i ldu n g  3 :  Au sz ug  au s  de m  R e g ion a lp lan  No rdhe sse n 2009  
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Die vorl iegende Planung steht gleichwohl nicht im Widerspruch zu den Zielfes tlegun-

gen des RPN.  Dies begründet s ich zum einen darin,  dass  die Fläche bereits durch den 

rechtskräft igen Bebauungsplan Nr.  20.1 „Ense Stel lplätze"  (Änderung) vom 12.  Jun i 

2009 aus der landwir tschaft l ichen Nutzung herausgenommen und als  Verkehrsf läche 

besonderer Zweckbest immung festgesetzt wurde.  Der Flächennutzungsplan wurde am 

15.  Juni 2009 entsprechend bericht igt  und stel l t  seither eine Fläche für den ruhende n 

Verkehr dar.  Zum anderen weis t  die Fläche aufgrund ihres Zuschnit ts,  ihrer Größe und 

ihrer Ertragsfäh igkeit  keine herausgehobene landwirtschaft l iche Eignung zur Nah-

rungsmittelprodukt ion auf,  die einen Vorrang landwir tschaft licher Nutzung gegenüber 

der geplanten Gemeinbedarfsnutzung rechtfer t igen würde.  

Die Planung unters tüt zt  zudem die Entwicklung Bad Wildungens als  Mit telzentrum 

PLUS im Ländlichen Raum und trägt zur Sicherung der regionalen Bi ldungs in frastruk-

tur und Daseinsvorsorge bei.  Ein  Zielkonf l ikt  mit  dem Regionalplan Nordhessen 2009 

wird daher n icht erwartet.  

Flächennutzungsplan der Stadt Bad Wildungen  

Der derzeit rechtswirksame Flächennutzungsplan der Stadt Bad Wildungen wurde im 

Jahr 2008 aufgestell t  und seither mehrfach geänder t  und bericht igt.  Das Plangebiet  

is t  im wirksamen Flächennutzungsplan als Fläche für den ruhenden Verkehr darge -

s tel l t.  Diese Darstellung geht auf  die Berichtigung Nr.  1 „Parken Ense" vom 15.  Jun i 

2009 zurück und s teht im funkt ionalen Zusammenhang mit  dem rechtskräft igen Be -

bauungsplan Nr. 20.1 „Ense Stel lplätze"  (Änderung).   

 

Abb i ldu n g  4 :  Au sz ug  au s  de m  Flä che nn u t zu n gsp la n de r  S ta d t  Ba d  W i ldu n ge n  

Die derzeit  dargestel lte Nutzung als  Fläche für den ruhenden Verkehr s teht n icht im 

Einklang mit  den aktuel len städtebau lichen Entwicklungsabsichten der Stadt Bad Wil-
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dungen.  Um das Entwicklungsgebot gemäß § 8 Abs.  2 BauGB zu erfül len, wonach 

Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln  s ind,  wird der Flächen-

nutzungsplan im Wege der 9.  Änderung im Paral lelverfahren nach § 8 Abs.  3 BauGB 

geänder t. Ziel der Änderung ist  die Darstellung einer Fläche für den Gemeinbedarf mit  

der Zweckbest immung „Schule"  sowie für Spor t - und Spielanlagen gemäß § 5 Abs.  2 

Nr.  2 BauGB. Diese Darstellung entspricht der beabs icht igten Festsetzung im Bebau-

ungsplan Nr.  20.1.1 „Schule"  (Änderung) und gewährleistet  die planungsrechtl iche 

Kohärenz zwischen den Planungsebenen.  

Darstellungen in  umweltschützenden P länen  

Gemäß § 1 Abs.  6 Nr.  7 Buchstabe g BauGB s ind bei der Aufstel lung von Bauleitplänen 

die Darstellungen und Zielsetzungen umweltschützender Fachplanungen in  der Abwä-

gung zu berücksicht igen.  Diese Vorgaben dienen der Herstellung eines  abgest immten 

Gesamtsystems zwischen Stadtentwicklungsplanung und Fachplanungen, die auf den 

Schutz und die nachhaltige Nutzung natürl icher Ressourcen ausgerichtet s ind. Zu den 

abwägungsrelevanten umweltschützenden Plänen gehören insbesondere Landschafts -

rahmenpläne,  Landschaftspläne, wasserwir tschaft l iche Fachplanungen wie Bewir t-

schaftungspläne nach der Wasserrahmenrichtl in ie sowie Fachpläne und Konzepte des 

Abfal l - und Immiss ionsschutzrechts.  Pläne und Programme,  die Rechtsnormcharakter 

bes itzen,  sind h ingegen n icht unmittelbarer Tei l  der planerischen Abwägung,  sondern 

im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben zu beachten.  

Landschaftsprogramm Hessen  

Das Landschaftsprogramm Hessen wurde mit  der dri t ten Änderung des Landesent-

wicklungsplans Hessen 2000 am 11.  September 2018 in Kraft gesetzt  und ist  nunmehr 

in  Kapitel  4 des Landesentwicklungsplans Hessen 2020 in tegriert .  D ie Inhalte umfas-

sen die Bereiche Freiraumstruktur,  Freiraumentwicklung und Freiraumschutz.  Das 

Landschaftsprogramm enthält  keine spezif ischen Fest legungen,  die der vorliegenden 

Planung entgegenstehen.  Die Regelungen konzentrieren s ich auf den Schutz und die 

Entwicklung von Freiräumen sowi e auf  eine f lächensparende Siedlungsentwicklung.  Im 

Rahmen der hess ischen Nachhalt igkeitsstrategie wird eine Reduzierung der Siedlungs-

f lächen inanspruchnahme angestrebt. D ie Planung steht im Einklang mit  diesen Zielen,  

da eine bereits planungsrecht lich  vorg eprägte Fläche einer Gemeinbedarfsnutzung zu-

geführ t  wird und somit  keine zusätzl iche Inanspruchnahme von Freiraum erfo lgt.  

Heilquel lenschutzgebiet  

Das Plangebiet  l iegt innerhalb des fes tgesetzten Hei lquel lenschutzgebietes  für die 

s taat l ich  anerkannten Hei lquellen der Stadt Bad Wildungen (WSG -ID 635-139).  Die 

Festset zung erfolgte durch Verordnung vom 22.  Jun i 1977 (Staatsanzeiger 31/1977, 

S.  1543) zu Gunsten des Hess ischen Staatsbades Bad Wildungen.  Das Hei lquel len-

schutzgebiet  umfasst eine Fläche von etwa 554,56 Quadratki lometern und ist  in  ver-

sch iedene Schutzzonen gegl ieder t.   

Das Plangebiet bef indet s ich in  der quant i tat iven Schutzzone C2 sowie in  der qual ita -

t iven Schutzzone I I I  des Hei lquel lenschutzgebietes.  Für diese Schutzzonen gelten die 

in  der Schutzgebietsverordnung fes tgelegten Verbots - und Gebots tatbestände,  die bei 

der Planung und Ausführung des Bauvorhabens zu beachten s ind. Das Hei lquel len-

schutzgebiet  Bad Wildungen befindet s ich derzeit im Neufestset zungsverfahren;  die 

künft ige Zoneneintei lung kann von der derzeit igen abweichen.  
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Die geplante Nutzung als Förderschu le is t grundsätzl ich mit den Schutzzielen des 

Hei lquel lenschutzgebietes  vereinbar.  Die jewei ls  für die relevanten Schutzzonen maß-

gebenden Verbots - und Gebots tatbestände s ind im weiteren Verfahren zu beachten 

und bei der Erschl ießungs - und Bauausführungsplanung zu berücksicht igen.  

Weitere umweltschützende Fachplanungen  

Schutzgebiete nach dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) oder dem Hess ischen 

Naturschutzgesetz (H eNatG) werden durch die Planung n icht beeinträcht igt.  FFH -Ge -

biete gemäß der Fauna -Flora -Habitat -R ichtl in ie oder Vogelschutzgebiete gemäß der 

europäischen Vogelschutzricht l in ie s ind n icht Bestandtei l des räumlichen Geltungsbe -

reichs  und werden durch die Planung nicht berühr t.  Das nächstgelegene FFH -Gebiet 

4920-302 „Sonderrain  bei Bad Wildungen" l iegt südlich der Kernstadt in  ausreichender 

Entfernung zum Plangebiet.   

Festgesetzte Wasserschutzgebiete für die Trinkwassergewinnung oder fes tgesetzte 

Überschwemmungsgebiete s ind im Plangebiet n icht vorhanden. Die Planung s teht so-

mit  im Einklang mi t  den wasserwir tschaft l ichen Fachplanungen.  

1.4.4  Recht l iche Ausgangslage  

Die recht liche Ausgangs lage für das  Plangebiet  wird durch bundes - und landesrecht-

l iche Vorschrif ten,  untergesetzl iche Rechtsverordnungen sowie ört l iche Satzungen ge -

prägt, die bei der Änderung des Bebauungsplans zu beachten s ind. Diese Rechts-

grundlagen bi lden den normat iven Rahmen für die baul iche Entwicklung des Plange -

biets  und gewährleis ten die Vereinbarkeit  der Planung mit  den Anforderungen des Na-

turschutzes, des Wasserschutzes, des Denkmalschutzes sowie der kommunalen Pla -

nungshoheit.  

Baugesetzbuch und Baunutzungsverordnung  

Die Aufstel lung des Bebauungsplans Nr.  20.1.1 „Schule“ (Änderung) erfo lgt auf  der 

Grundlage des Baugesetzbuchs in  der Fassung der Bekanntmachung vom 3.  Novem-

ber 2017, zu let zt  geänder t  durch Ar t ikel  1 des Gesetzes  vom 2 2.  Dezember 2025 

(BGBl.  2025 I Nr.  348).  Nach § 1 Abs.  3 BauGB sind Bau leitpläne aufzustel len,  sobald 

und soweit  dies  für die s tädtebau l iche Entwicklung und Ordnung erforderl ich  is t;  die -

ses  Erfordern is  ist  vorl iegend durch den Bedarf an zusätzl ichen Förderschu lplät zen 

gegeben.  

Die materiel len  Anforderungen an den Inhalt  der Bau leitplanung ergeben sich aus § 1 

Abs. 5 und Abs. 6 BauGB, wonach bei der Bau leitplanung eine nachhalt ige s tädtebau-

l iche Entwicklung zu gewährleisten is t,  die die sozialen,  wir tschaft l ichen und umwelt-

schützenden Anforderungen in  Einklang bringt  und in  einer Abwägung nach § 1 Abs.  

7 BauGB gerecht berücks icht igt  wird.  Die Planung is t  gemäß § 1 Abs.  4 BauGB an die 

Ziele der Raumordnung anzupassen und gemäß § 8 Abs.  2 BauGB aus dem Flächen-

nutzungsplan zu entwickeln ;  dies  erfo lgt  im Paral lelverfahren durch die 9.  Änderung 

des Flächennutzungsplans.  Die inhalt l iche Ausgestaltung der baul ichen Nutzung rich-

tet  sich nach der Baunutzungsverordnung . 

Hess ische Bauordnung  

Die bauordnungsrecht l ichen Anforderungen an Errichtung und Nutzung der geplanten 

bau l ichen An lagen ergeben s ich aus der Hess ischen Bauordnung in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 28.  Mai 2018,  zulet zt  geänder t  durch Gesetz vom 9.  Oktober 
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2025 (GVBl. 2025 Nr. 66).  Sie regelt insbesondere Anforderungen an Stands icherheit,  

Brandschutz,  Wärmeschutz,  Barrierefreiheit und Abstandsf lächen.  Die Einhaltung die -

ser Vorgaben wird im nachgelagerten Baugenehmigungsverfahren geprüft ; durch die 

Festset zung von Baugrenzen,  Höhenbeschränkungen und Flächen für die bau l iche 

Nutzung werden h ierfür planungsrechtl iche Voraussetzungen geschaffen.  

Bundesnaturschutzgesetz und Hess isches Naturschutzgesetz  

Die naturschutzrecht l ichen Anforderungen an die Bau leitplanung ergeben s ich aus 

dem Bundesnaturschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.  Ju l i 

2009,  zulet zt geänder t durch Ar t ikel 48 des Gesetzes  vom 23.  Oktober 2024 (BGBl. 

2024 I Nr.  323),  sowie dem Hessischen Naturschutzgesetz vom 25.  Mai 2023 zu letzt 

geänder t durch Ar t ikel 2 des Gesetzes vom 10.  Oktober 2024 (GVBl. 2024 Nr. 57) .  

Gemäß § 1 Bundesnaturschutzgesetz s ind Natur und Landschaft  auf  Grund ihres  ei -

genen Wer tes  und als  Grundlage für Le ben und Gesundheit  des  Menschen zu schüt-

zen.  Die bio logische Viel falt,  die Leistungs - und Funkt ions fäh igkeit  des  Naturhaushalts 

sowie die Viel fal t,  Eigenar t und Schönheit  von Natur und Landschaft  s ind dauerhaft  zu  

s ichern.  

Gemäß Auswertung des Hess ischen Naturschutzinformat ionssystems l iegen im Plan-

gebiet  und seiner unmittelbaren Umgebung weder Natura -2000-Gebiete noch weitere 

nach Bundes - oder Landesrecht geschützte Gebiete. Das nächstgelegene FFH -Gebiet 

„Sonderrain  bei Bad  Wildungen“ bef indet sich in  etwa 450 m Entfernung;  aufgrund der 

räumlichen Dis tanz und feh lender funkt ionaler Wirk zusammenhänge s ind erhebl iche 

Beeinträcht igungen des Schutzzwecks ausgeschlossen,  sodass eine Ver trägl ichkeits -

prüfung nach § 34 Abs.  1 BNatSchG n icht erforderl ich  is t.  D ie al lgemeine naturschutz-

recht l iche Eingri ffs regelung nach § 14 BNatSchG in  Verbindung mit  § 1a Abs.  3 BauGB 

f indet Anwendung;  die durch die Planung verursachten Eingri ffe werden durch geeig -

nete Festsetzungen und Maßnahmen ausgegl ichen.  

Wasserhaushaltsgesetz und Hess isches Wassergesetz  

Die wasserrechtl ichen Anforderungen ergeben sich aus dem Wasserhaushaltsgesetz 

(WHG) in  der Fassung der Bekanntmachung vom 31.  Ju li  2009,  zuletzt  geänder t  durch 

Ar t ikel 7 des Gesetzes  vom 22. Dezember 2023, sowie dem Hessischen Wassergesetz 

(HWG) in  der Fassung der Bekanntmachung vom 14.  Dezember 2010, zu let zt  geänder t 

durch Ar t ikel 4 des Gesetzes vom 30. September 2021.  

Gemäß § 1 WHG s ind die Gewässer als  Bestandtei l des  Naturhaushalts  und als Le -

bensraum für Tiere und Pf lanzen zu s ichern.  Sie s ind so zu bewir tschaften, dass  s ie 

dem Wohl der Al lgemeinheit  dienen und vermeidbare Beeinträchtigungen ihrer öko lo-

gischen Funkt ionen unterbleiben.  

Das Plangebiet  l iegt in  der qual itativen Schutzzone I I I  und der quant itat iven Schutz-

zone C2 des Hei lquel lenschutzgebiets  Bad Wildungen; maßgeblich ist  die Verordnung 

über das Heilquel lenschutzgebiet  des  Staatsbades Bad Wildungen vom 22.  Juni 1977 

(StAnz.  Nr.  31/1977,  S.  1543).  Die vorgesehene Nutzung als  Schu le erfordert  keine 

Eingrif fe in  den Untergrund,  die über die zuläss ige bau l iche Inanspruchnahme h inaus-

gehen; das  Schmutzwasser wird vo l lständig in  das  öffentl iche Kanalnetz eingeleitet.  

Nach den Bestimmungen der Hei lquel lenschutzgebietsverordnung ist  eine fachgerecht 

geplante Rückhaltung und or tsnahe Verwertung  von n icht schädl ich verunrein igtem 

Niedersch lagswasser in  den Zonen C2/ II I  grundsätzlich  zu lässig; entsprechende Vor-

gaben werden in  der Entwässerungsplanung und in  nachgelager ten Genehmigungs-
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verfahren umgesetzt.  D ie zuständige Wasserbehörde wird im Rahmen der Trägerbetei -

l igung nach § 4 BauGB gehör t. 

Hess isches Denkmalschutzgesetz  

Die denkmalschutzrecht l ichen Anforderungen ergeben s ich aus dem Hessischen 

Denkmalschutzgesetz in  der Fassung der Bekanntmachung vom 28. November 2016,  

zu let zt  geänder t  durch Ar t ikel  15 des Gesetzes  vom 12.  Ju l i  2023.  Gemäß § 1 Hess i -

sches Denkmalschutzgesetz s ind Ku lturdenkmäler als  Zeugnisse mensch l icher Ge -

sch ichte und prägende Bestandteile der Ku lturlandschaft zu erhalten und zu pf legen.  

Im Plangebiet  bef inden sich gemäß den öffent l ich  zugängl ichen In format ionen des 

Hess ischen Landesamts für Denkmalpf lege keine Bau-, Boden- oder Ku lturdenkmäler 

nach Bundes - oder Landesrecht. Eine Betroffenheit denkmalschutzrechtl icher Belange 

is t nicht gegeben.  So l lten bei Erdarbeiten Bodendenkmäler entdeckt werden,  is t ge -

mäß § 21 Hess isches Denkmalschutzgesetz die zuständ ige Denkmalschutzbehörde 

unverzügl ich zu unterrichten.  

Bundes-Bodenschutzgesetz  

Die bodenschutzrecht l ichen Anforderungen ergeben s ich aus dem Bundes -Boden-

schutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. März 1998,  zu let zt  geän-

der t  durch Ar t ikel  7 des Gesetzes  vom 25.  Februar 2021.  Gemäß § 1 Bundes -Boden-

schutzgesetz s ind die Funkt ionen des Bodens nachhalt ig zu s ichern oder wiederher-

zustel len.  Schädl iche Bodenveränderungen s ind abzuwehren,  der Boden und Alt lasten 

sowie h ierdurch verursachte Gewässerverunrein igungen s ind zu san ieren.  Für die be -

trof fenen Flächen und deren unmittelbar e Umgebung s ind nach Auskunft  der zustän-

digen Umweltbehörden keine Alt las ten,  Altablagerungen oder Grundwasserschadens-

fäl le bekannt,  die eine Beeinträcht igung durch die geplante Nutzung befürchten las-

sen.  Die Wiedernutzbarmachung bereits  versiegelter Fläch en entspricht den Vorgaben 

des § 1a Abs.  2 BauGB zum sparsamen Umgang mit  Grund und Boden.  

Bebauungsplan Nr.  20 „Ense“ und Bebauungsplan Nr.  20.1 „Ense -Stel lplät ze"  (Ände -

rung) 

Die verfahrensgegenständl ichen Flächen werden durch den rechtskräft igen Bebau-

ungsplan Nr.  20.1 „Ense -Stel lplätze" (Änderung) überlager t,  der am 12.  Jun i 2009 

Rechtskraft  erlangte.  Der geltende Bebauungsplan set zt  für das Plangebiet  eine öf-

fent l iche Verkehrs f läche besonderer Zweckbest immung mit  der Zweckbest immung 

„Pkw-Stel lplät ze"  fes t.  

Nach den Festset zungen des geltenden Bebauungsplanes is t somit ein großf läch iger 

ö ffent l icher Parkplat z zu läss ig.  Ergänzend regelt  der Bebauungsplan die Eingrünung 

des Stellplat zes durch eine öffent l iche Grünf läche, die mit Flächen zum Anpf lanzen 

von Bäumen,  Sträuchern und sonst igen Bepf lanzungen überlager t  wird.  In  direkter 

Nachbarschaft  wird die Widmung einer Wegeparzel le als  öf fentl iche Verkehrsf läche 

besonderer Zweckbest immung mit  der Zweckbestimmung „Fußweg"  fes tgesetzt.  Auf  

der Verkehrs f läche besonderer Zweckbest immung „Pkw -Stel lplätze" is t je zehn Stel l -

plät ze zur Gl iederung des Parkplat zes ein heimischer,  s tandor tgerechter Laubbaum 

zu pf lanzen.  

Diese Festsetzungen wurden bis lang n icht vol lzogen.  Die planungsrecht l ich  ges icher te 

Nutzung als  Parkplat zf läche s teht den aktuellen s tädtebau l ichen Entwicklungsabs ich-

ten der Stadt Bad Wildungen entgegen,  weshalb eine Änderung des rechtskräft igen 

Bebauungsplanes durch den vorliegenden Bebauungsplan Nr.  20.1.1 „Schule"  (Ände -
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rung) erforderl ich wird. Mit Rechtskraft des neuen Bebauungsplanes treten die Fest-

set zungen des Bebauungsplanes Nr.  20.1 „Ense -Stellplät ze"  (Änderung) im räumlichen 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 20.1.1 (Änderung) außer Kraft.  

Die öffent l ichen Verkehrsf lächen werden durch den Bebauungsplan Nr. 20 „Ense“ 

überlager t. D ieser Bebauungsplan legt die Ersch l ießungsstraße zur Schu le sowie de -

ren Bepf lanzung fest. D ie tatsäch l iche Ausführung der Bepf lanzung weicht von den 

Festset zungen des Bebauungsplans aus dem Jahr 1985 ab und bi ldet heute eine Al lee,  

die nach Hess ischem Naturschutzgesetz als gesetzl ich geschütztes  Biotop einzustu-

fen is t.  

 

Abb i ldu n g  5 :  P la nz e ich ne r i sch e  Fe s tset z un ge n im  re ch tsk rä f t igen  Be bau u n gsp lan  
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1.5  Erläuterung der Planung  

1.5.1  Städtebaul iches Konzept  

Das s tädtebau l iche Konzept orientier t  sich an der bestehenden schu l ischen Prägung 

des Standor tes,  der topograph ischen Situat ion und den funkt ionalen Anforderungen 

einer Förderschu le mit  den Schwerpunkten Lernen und geis tige Entwicklung.  Vorge -

sehen is t  ein  überwiegend zweigeschoss iger Schu lneubau,  der in  Ost -Westrichtung 

auf  dem Grundstück angeordnet wird und aus zwei Baukörpern besteht,  die über ein 

zentrales  Foyer miteinander verbunden sind.  Durch die Anordnung  des Gebäudes ent-

s teht im Kontext der bestehen den Anlage eine räumlich gefasste Schu lhofan lage, die 

die innere Ersch l ießung und Orient ierung im Schulbetrieb unterstüt zt  und den Neubau 

in  den bestehenden Campus mit  Ense -Schule und Math ias -Bauer-Schule einbindet.  

Das Gebäude so l l  unter Nutzung der vorhandenen Geländesituat ion mit  einem weitge -

henden Erdmassenausgleich in die bestehende Topograph ie integrier t  werden.  Kel ler-

räume und Technikbereiche werden h ierzu im Untergeschoss angeordnet,  sodass die 

natürl iche Hang lage funkt ional genutzt und der Umfang zusätzl icher Erdbewegungen 

begrenzt werden kann.  Damit  werden die Eingri ffe in  den Boden reduzier t  und die 

Anforderungen aus der orient ierenden Baugrunderkundung h ins icht l ich  Tragfäh igkeit , 

Durch lässigkeit  und Eros ionsneigung des Untergrundes berücks icht igt.  

Der Baukörper wird am nördl ichen Rand der bis lang als Wiese genutzten Fläche pos i -

t ion iert . Dadurch ents teht ein großzügiger,  nach Süden zur bestehenden Ense -Schule 

orient ierter Schu lfreiraum, der für Pausenf lächen,  Bewegungs - und Aufenthaltsberei -

che sowie ggf. Spor t - und Spielangebote zur Verfügung s teht. D ie Lage des Gebäudes 

gewährleis tet  zugleich eine gute Sichtbarkeit  des  Schu ls tandortes  vom Einmündungs-

bereich der Brüder-Grimm-Straße und fügt s ich mit  der zweigeschossigen,  gegl ieder-

ten Bauweise in das  bestehende Orts - und Landschaftsbi ld ein .  

Zur Sicherung der funkt ionalen und pädagogischen Verknüpfung mit  der Ense -Schule 

s ieht das  Konzept vor,  im Übergangsbereich beider Schu len nutzbare Außenbereiche 

vorzusehen.  Insbesondere is t  die Anlage eines  Schu lgartens unter Einbeziehung vor-

handener Bestandsbäume und mit  Ausrichtung zur of fenen Landschaft  vorgesehen. 

Diese Frei f lächen dienen sowohl der schu lischen Nutzung als auch der sozialen In-

tegrat ion und unterstützen ein  inklus ionsorient ier tes Schu lkonzept . 

1.5.2  Verkehrl iche Erschließung und Stellplätze  

Die verkehrl iche Ersch l ießung des Plangebietes  erfo lgt  primär über die nördl ich ver-

laufende Odershäuser Straße als  übergeordnete Ersch l ießungsachse sowie die Brü-

der-Grimm-Straße,  über die die direkte Anbindung des Schuls tandortes  hergestel l t 

wird. Die vorhandene Straßen in frastruktur ist  auf  die bestehende Schulnutzung bereits 

ausgelegt und weist  eine ausreichende Leistungsfähigkeit  auch für die zusätzl ichen 

Verkehre des Schulneubaus auf.  

Das Schulgrundstück wird über die Brüder-Grimm-Straße ersch lossen, ent lang derer 

ein  Bushaltes treifen angeordnet wird.  Dieser Haltes treifen is t  abschn it tsweise zwei -

s trei f ig ausgebi ldet,  um das Halten und Anfahren von Schulbussen sowie die s ichere 

Abwicklung des Hol- und Bringverkehrs  zu ermögl ichen,  ohne den f l ießenden Verkehr 
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auf der Ersch l ießungsstraße dauerhaft  zu beeinträcht igen.  Die vorhandene Baumreihe 

ent lang der Straße bleibt  grundsätzlich  erhalten;  nur im techn isch zwingenden Einzel-

fal l  kann bei nachgewiesener Unvermeidbarkeit  eine Entnahme einzelner Bäume erfo l-

gen,  die mit  Ersat zpf lanzungen nach naturschutzrecht l ichen Vorgaben zu kompens ie -

ren is t.  

Zur Begrenzung zusätzl icher Verkehrsf lächen wird die bestehende Wendeanlage für 

Schu lbusse der Ense -Schule mitgenutzt. Eine zusätzl iche,  eigenständige Wendean-

lage oder neue Ersch l ießungsstraße ist  nicht erforderlich;  hierdurch wird der Flächen-

verbrauch reduzier t und die Eingrif fs intens ität  in  Natur und Landschaft  begrenzt.  Die 

Anforderungen an eine ges icherte verkehrs technische Ersch l ießung im Sinne des § 30 

Abs.  1 BauGB werden damit  erfü l lt.  

Die An lage von Stel lplät zen und Kurzhaltebereichen erfolgt im Rahmen der Schu lfrei -

f lächenplanung auf dem Grundstück.  Fahrradabstel lan lagen werden h ierbei vorgese -

hen,  um eine verkehrl iche Ent lastung durch Rad - und Fußverkehr zu unterstüt zen.  

1.5.3  Ver- und Entsorgung 

Die techn ische Ersch l ießung des Plangebietes  erfo lgt  über die bereits  vorhandenen 

Ver- und Entsorgungs leitungen im Bereich der Straße „Am langen Rod“ und der „Brü-

der-Grimm-Straße“.  H ierzu zählen die Versorgung mit  Strom und Telekommunikat ion,  

die Frischwasserversorgung sowie die Schmutzwasserentsorgung .  Die vorhandenen 

Systeme sind ausreichend dimens ion ier t,  sodass eine Neuersch l ießung n icht erforder-

l ich  is t.  

Das im Plangebiet  anfal lende,  n icht schädl ich verunrein igte N iedersch lagswasser so l l 

vorrangig or tsnah auf  den befest igten Grundstücksf lächen bewir tschaftet  und –  soweit 

wasserwir tschaft liche,  gesundheit liche oder sonstige öf fent l ich -recht l iche Belange, 

insbesondere des Trinkwasserschutzes,  n icht entgegenstehen – auf den einzelnen 

Grundstücken verwertet  werden.  

Planung und Bemessung der Rückhalte - und or tsnahe Verwertungs an lagen so l len 

nach dem jewei ls  geltenden techn ischen Regelwerk erfolgen.  Vor der Ausführung s ind 

durch bodenmechanische Untersuchungen die Durch l äss igkeitsbeiwer te k f  des  anste -

henden Bodens zu ermitteln.  

› Bei k f -Wer ten > 1  ×  10⁻⁶  m/s s ind die An lagen so zu dimens ion ieren,  dass  das 

auf  den befest igten Flächen anfal lende Niedersch lagswasser vo l ls tändig auf  

dem Grundstück verwer tet  kann.  

› Bei k f -Wer ten ≤  1  ×  10⁻⁶  m/s is t  die Verwertung auf  dem Grundstück  gemäß 

techn ischem Regelwerk zu begrenzen.  In diesem Fal l  ist  eine Kombinat ion aus 

Verwertungsan lage und Ableitung über einen dezentralen Retent ionskörper auf 

dem Grundstück vorzusehen.  

Vers ickerungsan lagen s ind grundsätzl ich genehmigungspf l ichtig.  Durch diese Maß-

nahmen wird eine ordnungsgemäße Regenwasserbewir tschaftung sichergestell t,  die 

gleichzeit ig Aspekte des Kl imaschutzes  (z.  B. Brauchwassernutzung,  Ent lastung der 

Kanal isat ion) sowie der Biodivers ität  (z.  B. Rückhalt  und Verdunstung, Unterst ützung 

kleinräumiger Wasserhaushalte) berücks icht igt.  
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Die Abfal lentsorgung erfolgt durch die Stadt Bad Wildungen im Rahmen der ö ffent-

l ich-recht l ichen Entsorgungspf l icht gemäß den Best immungen des Kreis laufwir t-

schaftsgesetzes  (KrWG) und der hessischen Abfal lwir tschaftsgesetze.  Zusätzl iche 

Festset zungen zu Abfal lwir tschafts f lächen s ind daher n icht erforderl ich.  

2 Begründung der bauplanungsrechtlichen Festsetzungen 

2.1  Art der baulichen Nutzung  

Die Festset zung einer Fläche für den Gemeinbedarf  mit  der Zweckbestimmung 

„Schule“ trägt dem planerischen Ziel  Rechnung,  an einem bereits  schu l isch vorge -

prägten Standort  die Unterbringung einer Förderschu le mit  den Schwerpunkten Lernen 

und geis t ige Entwicklung langfris t ig planungsrechtl ich  zu s ichern.  Die Zuordnung zum 

Gemeinbedarf entspricht der besonderen Funkt ion der Einrichtung als  dem Gemein-

wohl dienende In frastruktur der Daseinsvorsorge und ist  s tädtebau l ich erforderl ich,  

um die schu l ische Versorgung im Stadtgebiet  und im Landkreis  Waldeck -Frankenberg 

zu gewährleisten.  

Die Zu läss igkeit von Schulgebäuden mit  Unterrichtsräumen,  Turn - und Sporthal len,  

Freisportan lagen,  Mensagebäuden,  Aufenthalts -,  Verwaltungs - und Nebenräumen so-

wie Stellplät zen und überdachten Fahrradabstel lan lagen fo lgt  aus  den funkt ionalen 

Erfordern issen eines  modernen Schulbetriebs.  Nur durch die Einbeziehung dieser bau-

l ichen An lagen und Außenf lächen kann ein pädagogisch, organ isatorisch und inklus i -

onsgerecht funkt ionierender Schu lcampus gewährleis tet  werden.  Die Einbeziehung ei -

nes  Beratungs - und Förderzentrums trägt der besonderen Aufgabe der Förderschule 

Rechnung,  auch über den Unterricht h inaus diagnost ische,  beratende und unters tüt-

zende Leistungen für Schü lerinnen und Schüler  und Eltern  zu erbringen. Die Zu lassung 

untergeordneter Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO ist  erforderl ich,  um tech-

n ische,  betriebl iche und gestalterische Ergänzungen (z.B.  Mül ls tandorte,  kleine Tech-

n ikgebäude,  Spielgeräte) zu  ermögl ichen,  die dem Schulbet rieb dienen,  ohne den Ge -

bietscharakter zu  verändern.  

2.2  Maß der baulichen Nutzung  

2.2.1  Überbaubare Grundstücksf läche  

Die Festsetzung einer Grundf lächenzah l (GRZ) von 0,60 gemäß § 19 Abs. 2 BauNVO 

dient der s tädtebau lich angemessenen Ausnutzung des Schulstandortes . Eine GRZ 

von 0,60 ermögl icht die für den Betrieb einer Förderschu le erforderl iche bau liche 

Dichte (Schu lgebäude,  Spor t - und Nebenanlagen ).  Damit  wird einerseits  ausreichend 

Fläche für Gebäude und funkt ionale Außenanlagen bereitgestel l t,  andererseits  verblei -

ben h inreichende unversiegelte Flächen für Schulf reif lächen, Grünstrukturen,  Regen-

wasserbewir tschaftung und Biotopfunkt ionen.  Die gewählte GRZ s tel l t somit  einen 

Ausgleich zwischen dem Flächenbedarf der schu l ischen Nutzung und dem Gebot des 

sparsamen Umgangs mit  Grund und Boden (§ 1a Abs.  2 BauGB) sowie der Begrenzung 

von Bodenvers iegelung her und fügt s ich in  die bereits  durch bestehende Schulnut-

zungen geprägte s tädtebau l iche Umgebung ein.  

Die Festset zung der überbaubaren Grundstücksf lächen durch Baugrenzen dient der 

s tädtebau l ichen Konkret is ierung und Steuerung der Bebauung im Sinne eines qual if i -
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zier ten Bebauungsplans nach § 30 Abs.  1 BauGB. Zwar is t  für Flächen für den Ge -

meinbedarf  nach der Rechtsprechung n icht zwingend die Festset zung von Baugrenzen 

erforderl ich, da s ich Ar t und Maß der bau l ichen Nutzung v iel fach aus der Zweckbe -

st immung ergeben,  im vorl iegenden Fal l is t  die Festsetzung jedoch geboten,  um Lage 

und Ausdehnung des Schulgebäudes planungsrechtl ich  eindeutig zu steuern und s tra -

ßenrecht l iche Belange zu berücks ichtigen.  

Die Baugrenzen orient ieren s ich zum einen an den Grundstücksgrenzen, um eine ver-

trägliche Einordnung der bau l ichen An lagen in  das  Umfeld s icherzustel len und ausrei -

chende Abstandsf lächen,  Freif lächen und Erschl ießungszonen zu s ichern.  

2.2.2  Höhe baul icher Anlagen  

Der Bebauungsplan legt die bau l iche Nutzung als zweigeschoss ige Bauweise fes t.  Eine 

darüber h inausgehende Festset zung zu konkreten Höhenwer ten oder maximalen Ge -

bäudehöhen wird nicht getroffen.  

Diese Regelung is t ausreichend, da s ich die Geschosshöhe von Schulgebäuden aus 

al lgemeinen funkt ionalen und baunormat iven Standards h inreichend best immt.  Schul-

gebäude fo lgen in  ihrer Ausgestaltung etabl ierten Raumhöhenstandards für Unter-

richtsräume,  Flure und Nebennutzungen,  die in  der Regel zwischen 3,0 und 3,5 Metern 

pro Geschoss l iegen.  Diese Standards ergeben s ich aus der Schu lbaupraxis,  den An-

forderungen der Hess ischen Bauordnung sowie aus Empfeh lungen zur Schu lraumge -

staltung. Auf  dieser Grundlage ist  die Gebäudehöhe eines  zweigeschoss igen Schulge -

bäudes mit  angemessener Zuverläss igkeit  vorhersehbar.  

Hinzu kommt,  dass  das Plangebiet  topograph isch am Fuße einer Erhebung angeordnet 

is t.  Das Schulgebäude wird durch die natürl iche Geländeform in  seiner opt ischen Wir-

kung moderier t.  D ie zweigeschossige Bauweise ist  vor diesem Hintergrund angemes-

sen dimens ion ier t  und fügt sich in  das Or ts - und Landschaftsbild ein,  ohne erhebl iche 

v isuel le Störungen zu verursachen.  Sign if ikante negat ive Auswirkungen auf  das  Or ts - 

und Landschaftsbi ld sind n icht zu  erwarten.  

Eine weitere Konkret isierung durch Festset zung von Höhenmeter -Werten wäre daher 

n icht erforderl ich  und könnte die planerische Flexibi l ität des  Schulträgers  unnötig ein-

schränken,  ohne zusätzl iche s tädtebau l iche oder landschaftsgestalterische Ziele zu 

verfo lgen.  

2.3  Bauweise  

Der Bebauungsplan setzt eine abweichende Bauweise fes t. H iervon abweichend darf  

die Länge der Baukörper von 50 Metern überschrit ten werden.  Die seit l ichen Grenz-

abstände gemäß HBO s ind jedoch weiterhin einzuhalten.  

Diese Festsetzung is t  für Schulgebäude von besonderer Bedeutung.  Schu lbauten er-

fordern aufgrund ihrer funkt ionalen Anforderungen häufig zusammenhängende,  unge -

tei l te Baukörper, um eine eff iz iente Raumorgan isat ion und klare Orient ierung zu er-

mögl ichen. Längl iche Gebäudestrukturen entsprechen dem Typus moderner Schu lar-

ch itektur,  bei dem Unterrichtsräume,  Flure und Funkt ionsbereiche in  l inearer oder 

halbof fener Anordnung organ is ier t s ind.  
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Eine s tarre Begrenzung auf  50 Meter könnte zu einer Zers tückelung des Schulgebäu-

des in  mehrere separate Baukörper führen.  Dies könnte zur Fo lge haben, dass  zusätz-

l iche Flächenverlus te durch Übergänge,  Verbindungswege und mehrfache Funkt ions-

bereiche entstünden.  Gleichzeit ig könnte eine solche fragmentierte Bauweise das pä-

dagogische Konzept einer integrierten Schulan lage mit  klaren Orient ierungsstrukturen  

erschweren. 

Die Festset zung der abweichenden Bauweise mit  Überschreitung der 50 -Meter-Grenze 

ermögl icht es  dem Schulträger,  ein  ef f iz ient organ is ier tes  und arch itekton isch s t immi -

ges Schulgebäude zu real is ieren.  Die gleichzeit ige Verpf l ichtung zur Einhaltung der 

seitl ichen Grenzabstände nach HBO s icher t  die notwendigen Abstände zu Nachbar-

grundstücken und wahr t damit s tädtebau l iche Ver trägl ichkeit  und nachbarl iche Be -

lange.  Damit  wird ein angemessenes Gleichgewicht zwischen schu l ischen Funkt ions-

anforderungen und s tädtebau l icher Ordnung hergestell t.  

2.4  Flächen für Nebenanlagen  

Die Festset zung, dass  auf  den Flächen für den Gemeinbedarf „Schu le“ Nebenanlagen 

und Einrichtungen im Sinne des § 14 Abs.  1 und Abs.  2 BauNVO zu läss ig bzw.  zulas-

sungsfäh ig s ind,  dient der vo l ls tändigen und funkt ionsgerechten Ausgestaltung des 

Schuls tandortes . Schul ische Nutzungen erfordern regelmäßig eine Reihe bau l ich un-

tergeordneter An lagen –  etwa Mül l - und Technikstandor te, überdachte Fahrradabstel-

lan lagen,  Spiel - und Aufenthaltsbereiche,  kleinere Lager- oder Funktionsbauten sowie 

ggf.  An lagen zur Erzeugung von Strom oder Wärme aus erneuerbaren Energien – ,  die 

dem eigentl ichen Nutzungszweck dienen,  ohne den Charakter der Gemeinbedarfsf lä -

che zu verändern.  Mit  der ausdrückl ichen Bezugnahme auf  § 14 Abs.  1 BauNVO wird 

klargestel l t,  dass  so lche untergeordneten Nebenanlagen im Gebiet zu lässig s ind, so-

weit  s ie dem Nutzungszweck „Schule“ bzw.  der Gemeinbedarfsf läche selbst dienen 

und ihrer Eigenart  nicht widersprechen;  zugleich wird verhinder t,  dass  funkt ions-

fremde oder gebietsunverträgl iche Nutzungen unter dem D eckmantel von Nebenanla-

gen zugelassen werden.  Die Mögl ichkeit,  Nebenanlagen nach § 14 Abs.  2 BauNVO 

(insbesondere Versorgungsan lagen für Strom,  Gas,  Wärme,  Wasser,  Abwasser oder 

fernmeldetechn ische An lagen) zuzu lassen,  stel l t s icher, dass  die schu lseit ige Versor-

gung und Entsorgung sowie moderne Infrastruktur (z.B.  Energie - oder Telekommuni -

kat ionstechn ik) bedarfsgerecht ges icher t  werden können,  ohne dass  hierfür geson-

der te Baugebiete oder Festset zungen erforderl ich werden.   

2.5  Führung von Versorgungsleitungen  

Die Festset zung zur unterirdischen Führung von Versorgungsan lagen und Versor-

gungs leitungen erfo lgt  auf  Grundlage des § 9 Abs.  1 Nr.  13 BauGB. Nach dieser Vor-

schrif t kann im Bebauungsplan die Ar t und Weise der Führung von Versorgungs leitun-

gen bestimmt werden,  wobei die Stadt zwischen oberirdischer und unterirdischer Füh-

rung wählen kann. Diese Regelungsbefugnis dient der städtebaul ichen Ordnung, der 

Verkehrss icherheit  sowie dem Schutz des Landschafts - und Or tsbildes  und gewähr-

leistet  eine planvolle Steuerung der techn ischen In frastrukturführung im räumlichen 

Geltungsbereich.  

Die unterirdische Führung sämtl icher Versorgungs leitungen wird fes tgesetzt, um so-

wohl die visuel le Beeinträcht igung des Landschaftsbi ldes  als auch die Störanfäl ligkeit  

zu minimieren. Oberirdisch geführ te Frei leitungen beeinträcht igen das Erscheinungs-
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bi ld des Siedlungsraums durch die Masten, Leitungsführungen und erforderl ichen 

Schneisen in der Vegetat ion. Zudem s ind oberirdische Leitungen durch Wit terungsein-

f lüsse wie Sturm, Schneefal l oder Eisansatz anfäl l iger für Störungen und Beschädi -

gungen,  die zu Versorgungsunterbrechungen führen können.  Die unterirdische Füh-

rung vermeidet diese Beeinträcht igungen und trägt zu  einer gestalterisch ansprechen-

den und techn isch zuverläss igen Infrastrukturversorgung bei.  

Die gewählte Form der Verlegung fördert  somit  eine s tädtebau l ich geordnete,  tech-

n isch sichere und landschaftsver trägl iche In frastrukturführung innerhalb des Plange -

bietes  und steht im Einklang mit  den Zielvorgaben des § 1 Abs.  5 BauGB zum Schutz 

des Landschaftsbi ldes  und der natürl ichen Lebensgrundlagen.  Die Festset zung ent-

spricht dem al lgemeinen Stand der Techn ik und entspricht den gesetzl ichen Anforde -

rungen an eine nachh alt ige Stadtentwicklung.   

2.6  Maßnahmen zum Schutz, zur Pf lege und zur Entwicklung von Boden, 

Natur und Landschaft 

Die Festset zung,  dass  im Geltungsbereich für die Außenbeleuchtung aussch l ießl ich 

insektenfreundl iche Leuchtmittel  mit  einer Farbtemperatur von höchstens 2.700 Kelvin 

ohne UV-Strah lung in vo l l abgesch irmten Leuchten zu verwenden s ind, is t arten-

schutzfach l ich und recht lich  durch den al lgemeinen Ar tenschutz nach §§ 39,  44 

BNatSchG sowie durch die Ziele des Landkreises Waldeck -Frankenberg zum Insekten-

schutz begründet.  Künst l iche Beleuchtung mit hohen Blau - und UV-Antei len führ t  nach 

dem Stand der öko logischen Forschung zu erhebl ichen Beeinträcht igungen nachtak-

t iver Insekten (Anlockef fekt,  Desorient ierung,  erhöhte Mortal i tät ,  Beeinträcht igung 

von Reproduktion und Nahrungssuche) und wirkt  mit telbar auch auf  insektenfressende 

Ar ten wie Fledermäuse und Vögel ein.  De r Leitfaden Insektenschutz des Landkreises 

Waldeck-Frankenberg s ieht die Reduzierung von Lichtverschmutzung ausdrücklich als  

zentrale Maßnahme zur Verbesserung des Insektenschutzes  vor und forder t  u.a.  die 

Verwendung warmweißer, insektenfreundl icher Beleuc htung,  die Minimierung der 

Leuchtdauer sowie eine räumliche und techn ische Absch irmung der Lichtquel len.  Die 

planungsrecht l iche Festset zung grei f t  diese fach lichen Empfeh lungen auf  und konkre -

t isier t  s ie für das  Schu lgelände,  indem s ie warmweiße Leuchtmitte l  mit  maximal 2.700 

Kelv in  und ohne UV-Antei l  vorschreibt,  vo l l abgesch irmte Leuchten verlangt,  die ihr 

Licht aussch l ießlich  nach unten auf  die zu beleuchtende Fläche abgeben, und die Be -

leuchtung auf  das erforderl iche Mindestmaß sowie eine zeit l iche Reduzi erung (Dimmen 

oder Abschalten in  den Nachtstunden,  soweit  Sicherheitsbelange n icht entgegenste -

hen) fes t legt.  H ierdurch werden Licht immiss ionen auf  angrenzende Gehölzs trukturen, 

potent iel le Jagdhabitate von Fledermäusen und Lebensräume von Insekten wirksam 

begrenzt.  D ie Festset zung dient damit  der Vermeidung vermeidbarer Beeinträcht igun-

gen und set zt  zugleich die im kommunalen und kreisweiten Insektenschutz veranker ten 

Ziele zur Redukt ion von Lichtverschmutzung um.  

Die Festset zung zur Gestaltung der Oberf lächen mit  wasserdurch läss igen Material ien 

verfo lgt  das  Ziel ,  im Bereich des Hei lquel lenschutzgebiets  den natürl ichen Wasser-

haushalt  mögl ichst wen ig zu beeinträcht igen und das anfal lende Niedersch lagswasser 

weitgehend vor Or t  zu  bewir tschaften.  Durch die Verpf l ichtung,  al le n icht dem Kraft-

fahrzeug- oder Busverkehr dienenden befest igten Flächen (z.B.  Gehwege,  Aufent-

halts - und Spiel f lächen,  Nebenwege) mit wasserdurch läss igen Oberf lächenbefest igun-

gen herzustellen, wird der Oberf lächenabf luss  reduzier t,  die Verwer tung des anfallen-
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den Niedersch lagswasser geförder t  und der N iedersch lagswasserabf luss  zeit l ich  ent-

sch leun igt.  

Da im Hei lquel lenschutzgebiet  aus  Gründen des Grundwasserschutzes  die Flächen für 

den Kraft fahrzeug - und Busverkehr in  der Regel als  dichte,  n icht wasserdurch läss ige 

Beläge auszuführen s ind,  is t  es besonders  wicht ig,  auf  al len  übrigen befest igten Flä -

chen die Verwer tungs - und Verdunstungs leistung  zu maximieren,  um den Eingri f f  in 

den Wasserhaushalt zu  min imieren und einen Ausgleich für die unvermeidbar vers ie -

gelten Verkehrs f lächen zu schaffen.  Der fes tgelegte maximale mit t lere Abf lussbeiwer t  

von 0,6 s tell t  s icher,  dass  nur Beläge eingesetzt  werden,  die ein deut lich  reduziertes 

Abf lussverhalten aufweisen und damit zu  einer höheren ör t l ichen Verwertung des N ie -

dersch lagswassers beitragen.  

Die Festsetzung dient damit sowohl dem vorsorgenden Grundwasser - und Hei lquel len-

schutz als  auch der Anpassung an den Kl imawandel, indem s ie Starkregenereign isse 

besser puffer t, die Abf lussspit zen in  der Kanal isat ion verminder t und lokale Überf lu-

tungsgefahren reduzier t.   

2.6.1  Nutzung erneuerbarer Energien  

Zur Umsetzung der Ziele des Hess ischen Energiegesetzes  (HEG) und des Hess ischen 

Kl imagesetzes  sowie des Kl imaschutzkonzeptes des Landkreises  Waldeck -Franken-

berg wird fes tgesetzt,  dass  auf  den Dachf lächen des geplanten Schulgebäudes eine 

Mindestf läche für d ie Nutzung so larer Strah lungsenergie vorzusehen is t.  D ie Solar-

mindestf läche umfasst mindestens 50 Prozent der geeigneten Dachf lächen des Haupt-

gebäudes.  Geeignete Dachf lächen s ind al le dauerhaft  bau l ich verfügbaren,  n icht ver-

schatteten, s tatisch für die Ins tal lat ion geeigneten Dachbereiche des Schulneubaus, 

die n icht durch techn ische Aufbauten (z.B.  Lüftungszentralen, notwendige Aufbauten 

der Dachentwässerung,  Fluchtwege oder Wartungswege) in Anspruch genommen wer-

den. Dachf lächenantei le,  die aus  stat ischen, brandschutzrechtl ichen oder aus  Grün-

den des Hei lquellenschutzes  zwingend freizuhalten sind,  werden bei der Ermit tlung 

der So larmindestf läche n icht berücks icht igt;  ebenso ausgenommen s ind Dachf lächen-

antei le,  die dauerhaft  intens iv begrünt und aus techn ischen Gründen nicht mit So lar-

an lagen kombin ierbar s ind.  Auf  der so ermittelten,  geeigneten Dachf läche s ind min-

destens 50 Prozent mit  An lagen zur Nutzung so larer Strahlungsenergie (insbesondere 

Photovo ltaikmodule) zu  belegen.  

Die Festset zung beruht auf  der besonderen Verantwortung der Gemeinden und Land-

kreise für die Erreichung der K l imaschutzziele nach § 8 Abs.  1 Hess isches Kl image -

set z,  wonach s ie im Rahmen der Daseinsvorsorge zur Umsetzung von Klimaschutz und 

Kl imaanpassung verpf l ichtet  s ind.  Nach § 1 Abs.  1 HEG is t  als Landesziel  u.a.  die 

Nutzung von Photovo ltaikan lagen in  einer Größenordnung von 1 Prozent der Fläche 

des Landes Hessen,  davon 50 Prozent auf  Dachf lächen,  fes tgelegt.  § 1 Abs.  5 HEG 

best immt, dass die Errichtung und der Betrieb von An lagen zur Erzeugung von Strom 

aus erneuerbaren Energien im überragenden öf fent l ichen Interesse l iegt und der ö f-

fent l ichen Sicherheit  dient.  Die verbindl iche Festset zung einer Solarmindestf läche auf 

den Dachf lächen des Schulneubaus set zt diese gesetzl ich  defin ierten Kl imaschutz-

z iele konkret auf  der Ebene der Bau leitplanung um und s tel l t  s icher,  dass die öf fent l i -

chen Liegenschaften ihrer Vorbi ldfunkt ion für den Kl imaschutz gerecht werden.  
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Das Kl imaschutzkonzept des  Landkreises  Waldeck -Frankenberg weis t  aus,  dass  be -

reits  etwa 45 Prozent des Gesamtstrombedarfs der landkreiseigenen Einrichtungen 

durch Photovo ltaikan lagen auf eigenen Liegenschaften erzeugt werden und der Land-

kreis anstrebt,  Pachtan lagen in  den Eigenbetrieb zu überführen,  Speicher technologien 

zu integrieren und langfris t ig sämtliche Strombedarfe aus eigener Stromprodukt ion zu 

decken.  Vor diesem Hintergrund ist  die verpf l ichtende Ausrüstung von mindestens 50 

Prozent der geeigneten  Dachf lächen des neuen Schulgebäudes mit Photovoltaikan la -

gen ein fo lgerichtiger Beitrag zur Umsetzung der landkreisweiten Kl imaschutzziele und 

zur weiteren Reduktion der Treibhausgasemiss ionen des Schulbetriebs.  

2.7  Bindungen für Bepf lanzungen und die Erhaltung von Bäumen, Sträu-

chern und sonstigen Bepf lanzungen  

Die Festset zung dient dem Schutz der gesetzl ich geschützten Al leebäume als  ge -

schütztes  Biotop nach § 25 HeNatG und der dauerhaften Sicherung ihrer ökologischen 

und s tadtbi ldprägenden Funkt ion.  Durch die Darstel lung der Bäume mit  Planzeichen 

wird ihr Erhalt  als verbindl iches Planungsziel  fes tgesetzt,  sodass s ie bei al len Erschl ie -

ßungs-,  Bau- und Nutzungsmaßnahmen  innerhalb des Plangebietes  zwingend zu be -

rücks icht igen s ind.  Damit wird verh inder t,  dass  der wert vo l le Baum - und Biotopbe-

stand durch nachfo lgende M aßnahmen sch leichend reduzier t  oder beeinträcht igt wird .  

Gleichzeit ig trägt die Möglichkeit einer ausnahmsweisen Entfernung einzelner Bäume 

bei zwingenden Erfordern issen der Ersch l ießung dem Gebot der Verhältn ismäßigkeit 

Rechnung, etwa wenn techn ische oder verkehrliche Zwänge eine anderweit ige Lösung 

n icht zulassen. In  diesen Fäl len s tell t  die fes tgesetzte Ersat zpf lanzung s tandor tge -

rechter Laubbäume in einem Verhältnis 1:1 sicher,  dass  der Verlus t an Baumsubstanz,  

Lebensraumfunkt ionen und landschaftsbi ldprägendem Grün langfris t ig ausgegl ichen 

wird und der Schutzgedanke des § 25 HeN atG gewahrt  bleibt.  D ie räumliche Nähe der 

Ersat zpf lanzungen („im unmittelbaren Umfeld“) gewährleistet, dass  der Charakter der 

Al lee bzw. des Baumensembles im Plangebiet  erhalten bleibt und die öko logischen 

Funkt ionen –  etwa für K l imaausgleich, Luftreinhalt ung, Boden- und Wasserschutz so-

wie Lebensraum für Tiere – weiterhin vor Ort  wirksam s ind.  

3 Begründung der bauordnungsrechtlichen Festsetzungen  

3.1  Begrünung von baulichen Anlagen sowie die Nutzung, Gestaltung 

und Bepf lanzung der Grundstücksfreif lächen  

Die Festset zung der weitgehenden Dachbegrünung auf  den Hauptgebäuden dient der 

Umsetzung von Kl imaschutz -,  K l imaanpassungs- und Regenwassermanagementzielen 

im Plangebiet.  Begrünte Dächer verbessern das Mikrokl ima durch Verdunstungsküh-

lung,  reduzieren Aufhe izung im Sommer,  binden Staub und Schadstoffe und leisten 

einen Beitrag zur bio logischen Viel falt ,  indem s ie Lebensräume für Insekten und an-

dere Kleint iere schaffen.  Gerade auf  größeren Schulgebäuden stehen erhebl iche 

Dachf lächen zur Verfügung, die für diese Zwecke akt iv ier t  werden können,  ohne zu-

sät zl iche Flächen zu beanspruchen.   

Die Verpf l ichtung, mindestens 80  Prozent der jewei ls  nut zbaren Dachf läche zu begrü-

nen,  s tel l t  s icher,  dass die öko logischen Effekte deut l ich  über punktuel le Einzelmaß-

nahmen hinausgehen und tatsäch l ich wirksam werden;  zugleich werden al le techn isch 
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zwingend freien Bereiche (Schornsteine,  Dachaufbauten, Flucht - und War tungswege 

sowie s tat isch oder brandschutztechn isch problemat ische Flächen) expl iz i t  ausge -

nommen,  um die bau l iche Funkt ions fäh igkeit  und Sicherheit  n icht zu  beeinträcht igen.  

Die Beschränkung der Pf l icht auf die Hauptgebäude und die Freis tel lung untergeord-

neter Nebenanlagen (Garagen,  kleinere Nebengebäude,  Nebenanlagen nach §  14 

BauNVO) trägt dem Grundsatz der Verhältn ismäßigkeit  Rechnung,  da bei kleinen 

Dachf lächen der planerische und wir tschaft l iche Aufwand in keinem angemessenen 

Verhältn is zum Nutzen s tehen würde.  

Die Vorgabe einer mindestens extens iven Begrünung mit  s tandortgerechten, trocken-

heitsver trägl ichen Pf lanzen gewährleis tet,  dass  die Dächer dauerhaft  funkt ions fäh ig 

und pf legearm sind,  gleichzeit ig aber einen wirksamen Beitrag zur Regenwasserrück-

haltung und -verzögerung leis ten.  Durch geeignete Aufbauhöhen und Sch ichtdicken 

können relevante Wassermengen zwischengespeicher t,  der Abf luss  in  die Kanal isat ion 

reduzier t  und Abf lussspitzen bei Starkregenereign issen gemindert  werden,  was insbe -

sondere bei begrenzten Verwertungsmögl ichkeiten von  Bedeutung is t.   

Die Festset zungen zur Pf lanzung von Bäumen dienen der öko logischen Aufwer tung 

des Schuls tandor ts,  der Verbesserung des Mikrokl imas sowie der funktionalen Gestal-

tung der Schu lhof f lächen als quali tätsvo lle Aufenthalts - und Lernor te im Freien.  Die 

Pf lanzdichte führ t zu einem f lächendeckenden Baumbestand, der insbesondere auf  

Schu lhöfen schat tenspendende Strukturen schaff t,  die K inder und Jugendl iche vor 

Überh it zung und direkter Sonneneinstrah lung schützen und damit  auch dem Gesund-

heitsschutz dienen (Hitzeschut z,  UV-Strahlung). Durch Verschattung,  Verdunstungs-

küh lung und Windabmilderung tragen die Bäume zu einem ausgegl ichenen Mikrokl ima,  

zur Minderung sommerlicher H it zeinseln sowie zu einer besseren Aufenthaltsqual i tät  

in  Pausen- und Bewegungsf lächen bei.  

Die Staffelung der Pf lanzverpf lichtung nach kleinkron igen und großkron igen Bäumen 

(150 Quadratmeter bzw. 250 Quadratmeter) ermögl icht eine f lexible,  an die jewei l ige 

Freiraumsituation angepasste Gestaltung . K leinere Bäume können etwa in engeren 

Hoff lächen,  entlang von Wegen oder in  Eingangsbereichen eingesetzt  werden,  wäh-

rend großkron ige Bäume insbesondere für großzügige,  s tark frequent ierte Aufent-

halts - und Spielf lächen geeignet s ind,  auf  denen zusammenhäng ende,  großf läch ige 

Schat tenbereiche gewünscht s ind .  Die Mögl ichkeit,  Kombinat ionen zu wählen,  erlaubt 

eine ausgewogene Durchgrünung und gestalterische Viel falt,  ohne die insgesamt an-

gestrebte Begrünungs intens ität  zu  unterschreiten.  

Die Vorgabe,  s tandor tgerechte einheimische Laubgehölze oder Obstbäume zu verwen-

den,  s tel l t  s icher,  dass  die Pf lanzungen an die lokalen Boden - und Kl imabedingungen 

angepasst s ind,  langfris t ig s tabil  wachsen können und zugleich einen hohen ökologi -

schen Wer t (Nahrungs- und Lebensraumangebot für Insekten,  Vögel und andere Tiere) 

aufweisen.  Obstbäume können zusätzl ich  pädagogisch genutzt werden (Natur - und 

Umweltbi ldung,  gesunde Ernährung).  Die Verpf l ichtung zur dauerhaften Erhaltung ver-

h indert, dass die Qual i tät  der Begrünung über die Zeit  durch Nicht -Nachpf lanzung 

oder ersatz lose Fäl lungen verloren geht.  

Der geforderte Mindeststammumfang von 1 2/14 Zent imeter in  1,0 Meter Höhe stel lt  

s icher, dass bereits  ausreichend entwickelte,  v itale Jungbäume gepf lanzt werden,  die 

eine höhere Anwuchss icherheit  bes it zen,  schnel ler wirksame Schattenwirkung und 
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Raumprägung entfalten und gegenüber mechanischen Belastungen im Schulbetrieb 

(Spiel , Rangeln,  Fahrradverkehr) robuster s ind.   

4 Verfahren  

4.1  Regelverfahren 

Der Bebauungsplan Nr.  20.1.1 „Schule"  (Änderung) wird nach den Vorschri ften des 

Baugesetzbuches im Regelverfahren aufgestel l t.  D ie Aufs tellung wurde durch Be -

schluss  der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Wildungen am 2.  Februar 

2026 eingeleitet.  

Der Bebauungsplan wird gemäß § 8 Abs.  3 BauGB im Paral lelverfahren mit der 9. 

Änderung des Flächennutzungsplans aufgestel l t.  D ies is t  erforderl ich,  um das Ent-

wicklungsgebot des  § 8 Abs.  2 BauGB zu erfü l len,  wonach Bebauungspläne aus dem 

Flächennutzungsplan  zu entwickeln  s ind.  Die derzeit ige Darstellung des Plangebietes  

als  Fläche für den ruhenden Verkehr steht dem geplanten Schuls tandort  entgegen, 

weshalb eine Umwidmung zur Gemeinbedarfs f läche mit  der Zweckbest immung 

„Schule"  erforderl ich  wird.  

Das Paral lelverfahren ermögl icht eine paral lele Aufs tel lung beider Bau leitpläne.  Beide 

Pläne werden in  den gleichen Beteil igungsschrit ten behandelt, wodurch Koherenzen 

gewährleis tet  und Verfahrensverzögerungen vermieden werden .  Im Rahmen der f rüh-

zeit igen Betei l igung nach § 3 Abs.  1 BauGB werden die beiden Planverfahren inhalt l ich  

abgest immt und in einer einheitl ich  s trukturierten Begründung dargestel l t.  

Das Verfahren fo lgt  dem Ablauf  der §§ 3 ff .  BauGB.  Im Früh jahr 2026 wird die f rühzei -

t ige Betei l igung der Öffentl ichkeit  gemäß § 3 Abs.  1 BauGB durchgeführ t.  Diese Phase 

ermögl icht es,  bereits  in einem frühen Planungsstadium Anregungen und Bedenken 

der Bürgerinnen und Bürger sowie der Träger öf fent l icher Belange zu er fassen und in 

die weitere Planentwicklung einzubeziehen.  

Im Ansch luss  an die f rühzeit ige Betei ligung werden der Vorentwurf  des  Bebauungs-

plans und die Entwurfs fassung der Flächennutzungsplanänderung auf  Grundlage der 

eingegangenen Stellungnahmen überarbeitet  und angepasst. Danach erfo lgt  die förm-

l iche Aus legung beider Planwerke gemäß § 3 Abs.  2 BauGB. Während der Aus legungs-

fr ist  können die Öffentl ichkeit  und die Träger ö ffent l icher Belange schri ft l ich oder zur 

N iederschri ft  Stellungnahmen zu den Planwerken abgeben.  

Alle eingegangenen Stel lungnahmen aus den Betei l igungsverfahren werden gesam-

melt,  systematisch ermittelt und einer Abwägung nach § 1 Abs.  7 BauGB unterworfen.  

Die Abwägung s tel l t  ein  zwingendes Verfahrenselement dar,  in  dem al le erheblichen 

Belange gegeneinander und untereinander abzuwägen s ind. Das Abwägungsergebnis  

wird dokument ier t  und in  den Begründungen beider Planwerke dargelegt.  

Nach Absch luss  der Abwägung erfolgt  zunächst die Feststel lung des Flächennutzungs-

plans  durch die Stadtverordnetenversammlung gemäß § 5 Abs.  1 BauGB. Die Flächen-

nutzungsplanänderung wird ansch l ießend der höheren Verwaltungsbehörde (Regie -

rungspräs idium Kasse l) zur Genehmigung vorgelegt.  

Paral lel dazu wird der Bebauungsplan als Satzungsbeschluss durch die Stadtverord-

netenversammlung gemäß § 10 Abs.  1 BauGB verabsch iedet.  Der Bebauungsplan tri t t  
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in  Kraft , sobald der Flächennutzungsplan von der höheren Verwaltungsbehörde ge -

nehmigt wurde (§ 6 Abs.  1 BauGB)  und or tsübl ich bekannt gemacht wurde.  Mit  dem 

Inkraft treten wird der Bebauungsplan verbindl ich für al le Grundstückseigentümer,  Be -

hörden und das weitere Baugenehmigungsverfahren.  

5 Städtebauliche Eingriffsregelung  

5.1  Naturschutzfachliche Ausgleichsregelung 

Für die s tädtebau l iche Eingri ffs regelung nach § 1a Abs.  3 BauGB is t  bei der Aufstel-

lung des Bebauungsplans über die Vermeidung und den Ausgleich vorauss ichtl ich  er-

heblicher Beeinträcht igungen des Landschaftsbi ldes  sowie der Leistungs - und Funkt i -

ons fäh igkei t  des  Naturhaushalts  zu  entscheiden.  Die Belange s ind in  die Abwägung 

nach § 1 Abs. 7 BauGB einzustel len.  Die Ermit t lung und Bewer tung der Eingrif fe erfo lgt  

unter Zugrundelegung einer verbal -argumentat iven Bilanzierung in  An lehnung an die 

„Verordnung über die Durchführung von Kompensationsmaßnahmen,  das Führen von  

Ökokonten,  deren Handelbarkeit  und die Festsetzung von Ersat zzahlungen  (Kompen-

sat ionsverordnung KV)".  Dabei wird die Bestandss ituat ion der Schutzgüter der Plans i -

tuat ion gegenübergestel lt  und die Erhebl ichkeit  von Beeinträchtigungen u.a. für Bo-

den,  Wasser,  Kl ima,  Ar ten und Biotope sowie Landschaftsbild best immt.   

Das Plangebiet unterl iegt einer planungsrecht l ichen Vorbelastung.  Es  ist  durch den 

Bebauungsplan Nr.  20.1 „Ense -Stel lplätze"  (Änderung) bereits  als  Verkehrs f läche be -

sonderer Zweckbest immung (Pkw -Stel lplätze) fes tgesetzt. D ie geplante Schu lnut zung 

s tel l t eine Umwandlung dieser Nutzung dar. Da die öf fent l iche Verkehrs f läche (Er-

sch l ießungsstraße und Fußgängerweg) unveränder t  erhalten bleibt,  wird s ie n icht in  

die Bi lanzierung einbezogen.  

Nutzun gstyp na ch An lage 3 KV  BWP/m ²  Flä che je  Nutzun gst yp in m²  Bio topwe r t  

Typ -Nr.  Bezeichnu ng   vorhe r  nachhe r  vorhe r  nachhe r  

Bestand  
       

02.400  Ne uanpf lan zung  von He cken /Gebü -

schen (he imisch , s tan dor tgere ch t, 

nur Außen bere ich) , Neuan lage von 

Fe ldgehö lzen m i t geb ietse igenen 

Gehö lzen, m in des ten s d re i - re ih ig, 

minde s tens 5 m bre it  

27  2.012  0  24.156  - 0  

09.151  Ar tenarme  Fe ld -, Weg - und  Wie sen-

säu me f r i scher Standor te, l inea r 

Gräse r un d Kräu ter, ke ine Gehö lze  

29  206  180  5.974  - 5 .220  

10.510  Seh r s ta rk o der vö ll ig ve rs iege lte  

Flä chen  (Or tbeto n, Asphal t) ,  Mü l l -

Depo nie  in Bet rie b ode r n icht a bge -

deck t, unbe grü nte Ke l ler, Funda-

mente etc.  

3  6.269  2.544  18.807  - 7 .632  

10.530  Scho tte r-, K ies - u . Sandf lä chen , -

wege, -p lä tze o de r ande re wasse r-

du rchlä ssige Flä chen befest igun g 

sowie versie ge lte  Flä chen , de ren 

Wa ssera bf luss gez ie l t versicker t 

w ird  ink l.  G le isan lagen im Schot te r-

bet t  

6  0  2.122  0  - 12.732  

10.710  Da chf lä che e xte ns iv  be grünt ; be-

grün te Fundamen te  ohne P f lege, 

Sukze ss ion  

19  0  1.700  0  - 32.300  

11.221  Gär tne ri sch ge pf le gte Anla gen im 

be s iede lten  Bere ich, a r ten - un d 

s t ruk tu rarme Hau sgär ten  k le ine öf -

fent l i che Grünanlagen, inne rs täd ti -

sches Straßen beg le itg rün etc. , 

14  0  1.942  0  - 27. 188  



Be grü n du n g 

z u m  Be ba uu n gsp la n Nr .  20 . 1 . 1  „ Sch u le “  (Än de run g )  

 

 

- 23 - 

st ruk tu rarme Grünan lagen , Baum -

bes tand nahezu fehlen d  

SUMME    8.488  8.488  79.132  - 85.072  

 

BIOTO PWER TDIFF ERE NZ  -5 .940  

Ta be l le  1 :  B io to pwe r tb i lan z ie ru n g na ch  he ss isch e r  Ko m pe n sat io n sve ro rdn u n g  

5.2  Naturschutzfachlicher Ausgleich  

Da die Planung den Best immungen der Eingri ffs regelung gemäß § 14 Bundesnatur-

schutzgesetz (BNatSchG) in  Verbindung mit  § 1a Abs.  3 Baugesetzbuch (BauGB) un-

terl iegt, hat der Verursacher eines  Eingrif fs  in Natur und Landschaft  unvermeidbare 

Beeinträcht igungen  durch Ausgleichsmaßnahmen oder Ersatzmaßnahmen zu kompen-

s ieren.  Ausgleichsmaßnahmen s ind dabei Maßnahmen,  die den beeinträchtigten Na-

turhaushalt oder das Landschaftsbi ld in dem betroffenen Gebiet wiederherstel len oder 

zugleich neuen Lebensraum schaffen.  

Das Plangebiet unterliegt einer planungsrecht l ichen Vorbelastung, die bei der Beur-

tei lung des Eingri ffsumfanges berücksicht igt  werden muss.  Der geltende Bebauungs-

plan Nr.  20.1 „Ense Stel lplätze" (Änderung) setzt  das  Plangebiet  seit  dem 12.  Jun i 

2009 als  öf fent l iche Verkehrsf läche besonderer Zweckbest immung mit  der Fest legung 

„Pkw-Stel lplät ze"  fes t.  D iese Festsetzung wäre unter Einhaltung der bauordnungs-

recht l ichen Vorgaben und der planungsrecht l ichen Zu läss i gkeitsvorschri ften vo llz ieh-

bar und hätte zu einer großf läch igen Versiegelung des Plangebietes  geführ t.  Das gel-

tende Planungsrecht bi ldet damit  die Maßstabsf läche für die Best immung des Ein-

gri ffsumfangs.  

Die Biotopwer t -Bi lanzierung nach der Kompensat ionsverordnung Hessen (KV) ergibt,  

dass  die geplante Schulnut zung bei Berücks icht igung der planungsrecht lichen Vorbe -

lastung zu einem Biotopwertüberschuss in  Höhe von etwa 6.000 Biotopwertpunkten 

führ t.  D ies  ist  Fo lge der umfangreichen Begrünungsmaßnahmen,  insbesondere der ex-

tensiven Dachbegrünung von 1.500 Quadratmetern,  der Baumpf lanzungen im Frei -

raum sowie der Gestaltung von Grünstrukturen auf  dem Schulgelände.  Damit  is t kein  

zusätzl icher naturschutzfach licher  Ausgleich erforderl ich. Die Planung führ t zu  einer 

öko logischen Aufwertung des Plangebietes  gegenüber dem geltenden Planungsrecht.  

5.3  Belange des Umwelt- & Naturschutzes sowie der Landschaftspf lege  

5.3.1  Schutzgüter 

Das Plangebiet wird durch eine mäßig intens ive landwir tschaft l iche Nutzung geprägt 

und weist  eine ar tenarme Vegetat ionsausstat tung auf.  Einrahmende Gehölzbestände 

bi lden Randstrukturen mit  öko logischen Funkt ionen.  Die Baumreihe ent lang der Brü-

der-Grimm-Straße is t  als geschützte Al lee nach § 30 Absatz 2 Satz 2 Bundesnatur-

schutzgesetz gesicher t  und wird durch den Bebauungsplan als  zu  erhaltendes Biotop 

in  Form von Einzelbäumen festgesetzt.  Schutzwürdige FFH -Biotoptypen s ind n icht vor-

handen;  das  nächste FFH -Gebiet liegt etwa 450 Meter entfernt.   

Der geltende Bebauungsplan Nummer 20.1 „Ense Stel lplät ze"  (Änderung) set zt  das  

Plangebiet  planungsrecht lich  bereits  als  Verkehrsf läche mit  etwa 74 Prozent Vers ie -

gelung fes t.  Durch die Änderung des Bebauungsplanes wird die Vers iegelungsrate 

n icht erhöht.  
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Eingrif fe werden n icht gegenüber der aktuel len Landwir tschaftsnutzung,  sondern ge-

genüber der planungsrecht lich  zu läss igen Vers iegelung bewertet.  Der Bebauungsplan 

min imier t  Beeinträcht igungen durch verbindl iche Maßnahmen.  Die überbaubare 

Grundf läche wird auf 60 Prozent  bzw.  mit Überschreitungen 80 Prozent  begrenzt. Be -

s tehende Gehölzstrukturen werden antei l ig erhalten. Baumpf lanzungen mit  heimischen 

Ar ten fördern Biodivers ität.  Eine Dachbegrünung von 1.500 Quadratmetern und was-

serdurch lässige Flächenbefest igungen min imieren Eingrif fe.  Insektenschonende Be -

leuchtung reduzier t  Störungen.  Diese Maßnahmen wiegen die Beeinträcht igungen auf; 

erhebl iche negat ive Auswirkungen entstehen n icht.  

Das Plangebiet  l iegt im Heilquel lenschutzgebiet  Bad Wildungen,  Schutzzone n C2 und 

I I I .  Schu lnut zungen s ind zu läss ig,  sofern  die Schutzgebietsverordnung eingehalten 

wird. Wasserdurch läss ige Beläge und begrünte Dachf lächen  s ichern den Wasserhaus-

halt.  Unter diesen Maßnahmen ents tehen keine erhebl ichen Beeinträcht igungen des 

Wassers.  

Das Plangebiet  erfü l l t  eine Funkt ion als  Entstehungsgebiet  nächtl icher Kalt luf t,  wobei 

dieser Effekt durch angrenzende Verkehrswege und Gebäude bereits  abgeschwächt 

is t.  D ie geplante Bebauung führt  zu Vegetat ionsverlus ten und Beeinträcht igung der 

K l imaregu lation.  Der Bebauungsplan begrenzt dies  durch Beschränkung der überbau-

baren Fläche, Pf l icht zur Instal lat ion von Anlagen zur Nutzung so larer Strah lungsener-

gien auf  mindestens 50 Prozent der Dachf lächen sowie Baumpf lanzungen und Dach-

begrünung. Diese Maßnahmen s ichern die Kl imafunktionen und reduzieren Emiss io-

nen.  

Das Landschaftsbi ld wird durch eine s trukturarme Flur geprägt mit  geringer v isuel ler 

At trakt iv ität und Erho lungsfunkt ion.  Die geplante Bebauung veränder t  die Land-

schaftsku l isse dauerhaft.  Der Bebauungsplan begrenzt dies  durch Höhenvorgaben für 

Gebäude sowie Begrünung n icht überbaubarer Flächen und Dachbegrünung. Eine an-

gemessene Ein fügung ist  damit ges ichert.  

Das Plangebiet  weis t  eine geringe öko logische Wer t igkeit auf.  Die geplante Schu lnut-

zung führt  zwar zu Eingri ffen,  diese werden jedoch durch umfangreiche Festsetzungen 

zur Begrünung, Wasserwir tschaft und Energieeff izienz min imier t.  Da gegenüber der 

planungsrecht l ich zu läss igen Vers i egelung sogar eine Ents iegelung  im rechtl ichen 

Sinne erfo lgt,  entstehen insgesamt keine erheblichen nachtei l igen Auswirkungen auf  

die Schutzgüter.  

5.3.2  Ar tenschutz  

Der Artenschutz wird im Bauleitplanverfahren als  ein facher Umweltbelang nach § 1 

Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe a Baugesetzbuch berücks ichtigt und im Rahmen der 

Umweltprüfung systematisch bewertet. Dabei werden die Best immungen des § 44 Bun-

desnaturschutzgeset z (Verbotstatbestände) sowie die ar tenschutzrecht l ichen Vorga-

ben des Hess ischen Naturschutzgesetzes  beachtet.  

Säuget iere (ohne Fledermäuse)  

Für die europäisch geschützten Arten der K lasse Säuget iere erfo lgt  eine Kar t ierung 

von Potent ialen und Habitateigenschaften unter Beachtung der Lebensraumansprüche 

und der bekannten Verbreitungsmuster der jewei l igen Ar t  im Bezugsraum Waldeck-

Frankenberg.  
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Der Wolf bes iedelt untersch iedl ichste Lebensräume und is t  anpassungsfähig,  wobei 

Terri torien 150 bis 350 Quadratki lometer umfassen.  Das Plangebiet  bef indet s ich n icht 

in  einem bekannten Wolfs -Territorium und weist  aufgrund seiner Größe und räumlichen 

Iso lation keine geeigneten Strukturen für die Ar t  auf.  Ein Vorkommen kann ausge -

sch lossen werden.  

Der Biber bes iedelt  bevorzugt Bäche und Flüsse mit  ausgeprägten Weichholzauen.  

Das Plangebiet  bietet  durch die feh lende Gewässeranbindung keine essent iel len  Le -

bensräume für die Ar t.  Ein  Vorkommen kann ausgesch lossen werden.  

Der Feldhamster benöt igt  t iefgründige Lehmböden bei ausreichendem Grundwasser-

abstand und dauerhaft verfügbare Nahrung.  Im Landkreis Waldeck -Frankenberg s ind 

keine bekannten Vorkommen dokumentier t.  Das Plangebiet  bietet  darüber hinaus 

keine geeigneten Strukturen für die Ar t.  Ein  Vorkommen kann ausgesch lossen werden.  

Die Wildkat ze bes iedelt  ausgedehnte,  s trukturreiche Wälder mit  Blößen und Saum-

strukturen und weis t eine hohe Fluchtdis tanz auf. Das Plangebiet  ist  durch angren-

zende Verkehrswege (Odershäuser Straße,  Bundesstraße B 253), bestehende Gebäu-

destrukturen und in tens ive Nutzung charakterisier t.  D iese Faktoren führen zu einer 

Barrierewirkung.  Im Zusammenhang mit  der landwir tschaft l ichen Bewir tschaftung der 

Flächen kann ein Vorkommen ausgesch lossen werden.  

Der Fischot ter benöt igt  saubere, f ischreiche Gewässer mit  s trukturreichen Ufern und 

ausreichender Wasserqual ität. Das Plangebiet bietet keine Gewässers trukturen und 

damit keine geeigneten Habitatbedingungen für die Ar t.  Ein Vorkommen kann ausge -

sch lossen werden.  

Der Luchs bes iedelt  deckungs - und wi ldreiche Wälder mit  ausreichenden Rückzugs-

räumen.  Das Plangebiet  ist  geprägt durch regelmäßige landwir tschaft l iche Nutzung 

und angrenzende Verkehrswege. Es bietet  keine geeigneten Strukturen für die Art . Ein 

Vorkommen kann ausgesch lossen werden.  

Die Haselmaus bes iedelt grundsätzl ich versch iedene Waldgesel lschaften und is t es-

sent iel l  au f  kont inu ierl ich  verfügbare blühende und fruchtende Sträucher angewiesen.  

Nach Fach li teratur benötigt  die Ar t  zusammenhängende Gehölzs trukturen für dauer-

hafte Populat ionen und nutzt  kleinere Strukturen nur als  Trit tsteine bei räumlicher Ver-

net zung. Das Plangebiet  weist  durch die vorhandenen Gehölzstrukturen ein begrenz-

tes  Potenzial  auf.  Al lerdings bestehen keine direkten Verbindungen zu größeren Wald-

gebieten;  die wegebegleitenden Gehölzreihen s ind räumlich isolier t  und zu klein f lä -

ch ig,  um ein  dauerhaftes,  s ich selbst erhaltenes Habitat  zu  bi lden.  Aufgrund dieser 

iso l ierten Habitats trukturen kann ein  Vorkommen der nachtakt iven Ar t  mit  h inreichen-

der Wahrschein l ichkeit  au sgesch lossen werden.  

Zusammenfassend weist  der Planungsraum keine geeigneten Habitatpotenziale für die 

europäisch geschützten Säugetiere auf.  Eine ver t iefende artenschutzrecht l iche Prü-

fung nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz erfo lgt  n icht.  

Säuget iere (Fledermäuse)  

Für die europäisch geschützten Fledermausarten erfo lgt  eine Kar t ierung von Potenti -

alen und Habitateigenschaften unter Beachtung der öko logischen Lebensraumansprü-

che und der bekannten Verbreitungsmuster im Bezugsraum.  
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Die Mopsf ledermaus besiedelt  bevorzugt Eichen - und Kiefernmischwälder mit  hoher 

Strukturv ielfal t.  Das Plangebiet  bietet  keine klass ischen Waldhabitate; es is t  durch 

Grün landnutzung geprägt. D ie geschützte Baumal lee ent lang der Brüder -Grimm-

Straße kann als Leit l in ie bei Transferf lügen dienen und bietet  Jagdpotenzial.  Ein  re -

gelmäßiges Vorkommen is t  n icht zu  erwar ten.  Bei Erhalt  der Baumal lee als  geschütz-

tem Biotop s ind keine nachtei l igen Auswirkungen zu erwar ten.  

Die Nordf ledermaus bes iedelt  waldreiche Gebiete mit  versch iedenen Freif lächen und 

is t  s tark gebunden an Gewässer.  Das Plangebiet  entspricht nicht diesem Habitat typ.  

Die Baumal lee kann als  Transferleit l in ie fungieren.  Ein  regelmäßiges Vorkommen is t 

n icht zu erwar ten.  Bei Erhalt  der Baumal lee s ind keine nachtei l igen Auswirkungen zu 

erwar ten.  

Die Breit f lügelf ledermaus is t eine typische,  hochgradig anpassungsfäh ige Gebäude -

f ledermaus und oppor tun is tischer Insekten jäger,  der in tens iv  im Offen land jagt.  D ie 

benachbarten Schulgebäude können als  Quar t ierstandor te fungieren.  Der geplante 

Schu lneubau bietet durch seine moderne Ausführung (Fassadenplatten,  Flachdach) 

keine zusätzl ichen Spaltenquar t iere.  Die Baumal lee kann als  Leit lin ie dienen. Die Wie -

senf lächen s tel len  ein  Jagdhabitat  dar ;  der Schu lneubau mit  einer Grundf lächenzahl 

von 0,6 führ t  zu  einem Flächenverlust  von etwa 26 Prozent der Grünf lächen. Dies s tel lt  

angesichts der Verfügbarkeit  alternat i ver Jagdhabitate in  der umgebenden Landschaft  

keine essent ielle Beeinträch t igung dar. Bei Erhalt der Baumallee und Verwendung in-

sektenschonender Beleuchtung s ind keine nachtei ligen Auswirkungen zu erwarten.  

Die Bechsteinf ledermaus ist  eine spezial is ierte Waldf ledermaus,  die überwiegend ge -

sch lossene Waldgebiete mit  spezi f ischen Strukturmerkmalen nutzt  und n icht in  Sied-

lungsbereiche ausweicht.  Das Plangebiet  mit seiner regelmäßigen Grün landnutzung 

und feh lenden  Waldstrukturen bietet  keine geeigneten Habitate für die Art .  Ein  Vor-

kommen kann ausgesch lossen werden.  

Die Große Bar tf ledermaus bes iedelt  Spalten an Gebäuden und Bäumen und nutzt  

Laubwälder und Gewässer bevorzugt als  Jagdhabitat.  Das Plangebiet  bietet  aufgrund 

feh lender Waldstrukturen und Gewässer keine klass ischen Jagdhabitate.  Die 

Baumal lee kann als Transferleit l in ie fungieren. Die Grün landvegetation bietet  nur ein  

geringes Nahrungsangebot.  Ein  regelmäßiges Vorkommen is t  n icht zu  erwarten.  Bei 

Erhalt  der Baumal lee s ind keine nachtei l igen Auswirkungen zu erwar ten.  

Die Teichf ledermaus bes iedelt  Gebäudequar t iere und nutzt  fas t  aussch l ießl ich  Gewäs-

ser als  Jagdhabitat.  Das Plangebiet  weis t  keine relevanten Gewässers trukturen auf.  

D ie Baumal lee kann als  Transferleit l in ie dienen.  Bei Erhalt  der Baumal lee s ind keine 

nachtei l igen Auswirkungen zu erwar ten . 

Die Wasserf ledermaus nutzt  Baumhöhlen und vereinzelt  Gebäude als  Quar t iere und 

jagt fas t aussch l ießl ich an stehenden und langsam f l ießenden Gewässern.  Das Plan-

gebiet  weist  keine Gewässers trukturen auf.  D ie Baumal lee kann als Transferlei tl in ie 

fungieren.  Bei Erhalt  der Baumal lee s ind keine nachtei l igen Auswirkungen zu erwarten . 

Das Große Mausohr nut zt  Dachböden und Baumhöhlen als  Quar t iere und jagt in Laub-

wäldern und auf  Wiesen.  Das Plangebiet  bietet  aufgrund feh lender Waldstrukturen 

keine klass ischen Jagdhabitate im Sinne der Lebensraumansprüche (alte Laub - und 

Laubmischwälder m it  geringer Bodenbedeckung).  Die Wiesenf lächen bieten ein  gerin-

ges Nahrungsangebot; der Schu lneubau mit einer Grundf lächenzah l von 0,6 führ t zu  
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Flächenverlusten. Die Baumal lee kann als  Trans ferlei t l in ie dienen.  Ein  regelmäßiges 

Vorkommen is t  n icht zu erwar ten.  Bei Erhalt der Baumal lee s ind keine nachtei l igen 

Auswirkungen zu erwar ten.  

Die Kleine Bar tf ledermaus bes iedelt  Spalten an Gebäuden und nutzt  s trukturreiche 

Offen landschaften als Jagdgebiet. Das Plangebiet bietet  ein geringes Jagdpotenzial . 

D ie Baumal lee kann als Transferleit l in ie dienen.  Ein  regelmäßiges Vorkommen is t n icht 

zu erwar ten. Bei Erhalt der Baumal lee s ind keine nachtei l igen Auswirkungen zu erwar-

ten.  

Die Fransenf ledermaus besiedelt  sowohl Wälder als  auch Siedlungsbereiche und zeigt  

f lex ible Quar t iernut zung.  Das Plangebiet bietet  aufgrund feh lender charakterist ischer 

Waldstrukturen keine klass ischen Habitate.  Die Baumal lee kann als  Trans ferlei t linie 

dienen. Ein regelmäßiges Vorkommen ist  n icht zu erwarten. Bei Erhalt der Baumal lee 

s ind keine nachtei l igen Auswirkungen zu erwar ten.  

Der Kleine Abendsegler nutzt Baumhöhlen als  Quar t iere und jagt in Wäldern und im 

Offen land und is t ein  Fernwanderer.  Das Plangebiet  bietet ein geringes lokales Jagd-

potenzial.  D ie Baumal lee kann als  Trans ferlei t l in ie dienen.  Ein  regelmäßiges Vorkom-

men is t n icht zu erwar ten. Bei Erhalt der Baumal lee s ind keine nachtei l igen Auswir-

kungen zu erwarten.  

Die Rauhautf ledermaus ist  eine spezial is ierte Waldf ledermaus mit  Quar t ieren in  Baum-

höhlen und –spalten und zeigt  keine Gebäudebindung.  Das Plangebiet bietet  aufgrund 

feh lender Waldstrukturen keine geeigneten Habitate. Die Baumal lee kann als  Transfer-

lei t l in ie während Zugzeiten dienen.  Bei Erhalt  der Baumallee s ind keine nachtei ligen 

Auswirkungen zu erwar ten. 

Die Zwergf ledermaus is t eine hochgradig anpassungsfäh ige, typische Gebäudef leder-

maus und die häuf igste Art  in  Hessen mit  dokument ier ten Vorkommen im gesamten 

Bundes land. Die bestehenden Schulgebäude können als  Quar t iers tandorte fungieren. 

Der geplante Schu lneubau bietet  durch seine moderne Ausführung (Fassadenplatten, 

Flachdach) keine zusätzl ichen Spaltenquar t iere. Die Baumal lee dient als  Leits truktur 

und Jagdhabitat. D ie Wiesenf lächen stel len  ebenfal ls  ein  Jagdhabitat dar;  der Schul-

neubau führt  zu einem Flächenverlus t,  der anges ichts alternat iver Jagdhabitate nicht 

essent iel l  is t.  Ein  Vorkommen ist  wahrschein l ich.  Bei Erhalt  der Baumal lee und Ver-

wendung insektenschonender Beleuchtung (warmweiß,  unter 2700 Kelv in,  nach unten 

gerichtet) s ind keine nachtei l igen Auswirkungen im Sinne des § 44 Bundesnatur-

schutzgesetz zu erwar ten.  

Das Braune Langohr nutzt  Baumhöhlen und Dachböden als  Quart iere und zeigt  hohe 

Or ts treue.  Das Plangebiet  bietet aufgrund feh lender Waldstrukturen keine klass ischen 

Habitate.  Die Baumal lee kann als  Transferleit l in ie dienen  Bei Erhalt  der Baumal lee sind 

keine nachteil igen Auswirkungen zu erwarten . 

Das Graue Langohr bevorzugt Gebäudequar tiere und jagt in of fener Kulturlandschaft.  

Das Plangebiet  bietet  durch die bestehenden Schulgebäude potenziel le Quar t ierfunk-

t ionen; der Schu lneubau mit seiner modernen Bauweise bietet keine zusätzl ichen Spal-

tenstrukturen.  Die Baumal lee kann als  Transferlei tl in ie dienen.  Ein  regelmäßiges Vor-

kommen ist  n icht zu  erwar ten.  Bei Erhalt der Baumallee und Verwendung insekten-

schonender Beleuchtung s ind keine nachtei l igen Auswirkungen zu erwarten.  
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Die Kleine Hufeisennase ist  in  Hessen nur noch vereinzelt an der Landesgrenze zu 

Thüringen nachgewiesen und zeigt  starke Bindung an ihre wenigen Verbreitungszen-

tren. Das Plangebiet  l iegt außerhalb des dokumentier ten Verbreitungsgebietes.  Ein  

Vorkommen kann  ausgesch lossen werden.  

Die Zweifarbf ledermaus is t  eine seltene,  hochgradig spezial isier te Gebäudef leder-

maus mit  Schwerpunktvorkommen in Mit tel - und Südhessen und zeigt  sehr geringe 

Fundpunktdichte im nordhess ischen Raum. Das Plangebiet  bietet durch die bestehen-

den Schulgebäude potenziel le Quar tierfunkt ionen;  der Schu lneubau mit  seiner moder-

nen Bauweise bietet  keine zusätzl ichen Spaltenstrukturen.  Die Baumal lee kann als 

Transferleit l in ie dienen. Bei Erhalt  der Baumal lee sind keine nachtei l igen Auswirkun-

gen zu erwarten . 

Zusammenfassend ist  das  Plangebiet  für Fledermäuse von untergeordneter Bedeu-

tung.  Die bestehenden Schulgebäude könnten als  Quar t ierstandor te für gebäudebe -

wohnende Ar ten fungieren; der geplante Schu lneubau bietet  durch seine moderne 

Bauweise keine zusätzlichen Spaltenquar t iere.  Die geschützte Baumal lee ent lang der 

Brüder-Grimm-Straße erfü l l t  Funkt ionen als  Leit l in ie und Jagdhabitat  und wird durch 

den Bebauungsplan als zu  erhaltendes Biotop fes tgesetzt.  D ie Wiesenf lächen bieten 

ein  Jagdhabitat,  das  durch den Schulneubau mit  einer Grundf lächenzah l von 0,6 par-

t iel l  überbaut wird;  angesichts  der Verfügbarkeit al ternat iver Jagdhabitate s tel l t  dies  

jedoch keine essent iel le Beeinträcht igung dar.  Unter Einhaltung der Vermeidungsmaß-

nahmen –  Erhalt  der Baumal lee und Verwendung insektenschonender Beleuchtung –  

können Verbots tatbestände nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz ausgesch lossen wer-

den.  Eine vert iefende ar tenschutzrecht l iche Kar tierung und Prüfung erfo lgen n icht.  

Amphibien  

Für die europäisch geschützten Amphibienar ten erfolgt eine Abschätzung von Poten-

t ialen unter Beachtung der spezif ischen Lebensraumansprüche. Amphibien s ind auf 

Gewässer als  essentiel le Lebensraumelemente angewiesen und können ohne diese 

n icht vorkommen.  

Die Gebur tshelferkröte benöt igt  natürl iche oder künst l iche Fluss - und Bachufer sowie 

Gesch iebetümpel oder ähn l iche Kleingewässer mit spezif ischen Charakteris t ika.  Das 

Plangebiet  bietet  keine entsprechenden Gewässerstrukturen.  Ein  Vorkommen kann 

ausgesch lossen werden.  

Die Gelbbauchunke bes iedelt  bevorzugt Höhenlagen zwischen 100 und 350 Metern 

über Normalnu l l  mit  wechselnden Kleingewässern.  Das Plangebiet  weis t  keine geeig -

neten Gewässers trukturen auf.  Ein Vorkommen kann ausgesch lossen werden.  

Die Kreuzkröte benöt igt  o ffene,  trocken -warme Lebensräume mit  periodischen Gewäs-

sern und vegetat ions freien Tagesvers tecken. Das Plangebiet bietet  keine entsprechen-

den Strukturen.  Ein  Vorkommen kann ausgesch lossen werden.  

Die Wechselkröte is t  als  ausgesprochen wärmel iebende Ar t  an offene Landschaften 

gebunden und benöt igt  Abbaugebiete mit  K leingewässern. Im Naturraum Waldeck -

Frankenberg s ind keine bekannten Vorkommen dokumentier t.  Ein  Vorkommen kann 

ausgesch lossen werden.  

Der Laubfrosch benöt igt f lache,  pf lanzenreiche St i llgewässer mit  o ffenen Wasserf lä -

chen und deckungsreicher Umgebung.  Das Plangebiet  l iegt außerhalb des dokumen-
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t ier ten Verbreitungsgebietes  und bietet  keine geeigneten Gewässer.  Ein  Vorkommen 

kann ausgesch lossen werden.  

Zusammenfassend l iegen keine H inweise auf  europäisch geschützte Amphibien vor.  

Das Plangebiet  bietet  aufgrund völ l ig feh lender Gewässerstrukturen keine geeigneten 

Lebensräume für Amphibien.  Eine vert iefende artenschutzrecht liche Prüfung nach § 

44 Bundesnaturschutzgesetz erfo lgt  n icht.  Ein  Ein treten von Verbotstatbestände kann 

mit  h inreichender Wahrschein l ichkeit  ausgesch lossen werden.  

Rept il ien  

Für die europäisch geschützten Rept i l ienarten erfo lgt  eine Abschätzung von Potentia -

len unter Beachtung der Lebensraumansprüche und bekannten Verbreitungsmuster im 

Bezugsraum.  

Die Sch l ingnatter bevorzugt warme und trockene Lebensräume wie Bahndämme und 

Steinbrüche mit  s trukturreicher Vegetation.  Das Plangebiet  liegt nicht im dokument ier-

ten Verbreitungsgebiet  und bietet  aufgrund seiner Grün landnutzung keine geeigneten 

Strukturen. Ein Vorkommen kann ausgesch lossen werden.  

Die Äskulapnat ter bes iedelt südexponierte Trockenhänge und lichte Laubwälder.  In  

Hessen l iegen die bekannten Vorkommen aussch l ießlich  im Rheingau -Taunus und im 

Odenwald und zeigen s tarke Standor ttreue. Das Plangebiet l iegt außerhalb dieser iso-

l ier ten Verbreitungsgebiete.  Ein  Vorkommen kann ausgesch lossen werden.  

Die Sumpfsch i ldkröte –  die einzige heimische Sch i ldkrötenart  – besiedelt  verkraute 

s tehende Gewässer und wurde nach langem Ausfal l  in  Hessen nur in  iso l ier ten Wie -

derans iedlungsprojekten nachgewiesen. Das Plangebiet bietet keine Gewässerstruk-

turen.  Ein Vorkommen kann ausgesch lossen werden.  

Die Zauneidechse bes iedelt  extens iv bewirtschaftete Flächen,  Steinbrüche,  Ru-

deral f lächen und l ineare Strukturen wie Hecken und Waldsäume.  Das Plangebiet  is t 

durch mäßig in tens ive Grün landnutzung geprägt und weist  keine Vegetationsstruktu-

ren (feh lende Brombeer- und Sch lehengebüsche,  feh lende Trockenrasen) auf,  die für 

Zauneidechsen charakteris t isch sind.  Ein  Vorkommen kann ausgesch lossen werden.  

Die Smaragdeidechse benötigt trockene Waldränder, Halbtrockenrasen und Steppen-

heiden mit  Rel iefs trukturen.  Im Landkreis  Waldeck -Frankenberg sind keine bekannten 

Vorkommen dokument ier t.  Ein  Vorkommen kann ausgeschlossen werden.  

Die Mauereidechse bes iedelt  Weinbergsmauern,  Burgmauern und Steinbrüche.  Das 

Plangebiet  bietet  aufgrund der Grünlandnutzung keine geeigneten Mauer - oder Fels-

spaltenstrukturen.  Ein  Vorkommen kann ausgeschlossen werden.   

Zusammenfassend l iegen keine H inweise auf  europäisch geschützte Rept i l ien vor. Das 

Plangebiet  bietet  aufgrund seiner Habitatausstat tung und fehlender charakteris t ischer 

Vegetat ionsstrukturen keine geeigneten Lebensräume für Rept i lien.  Eine ver tiefende 

ar tenschutzrecht l iche Prüfung nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz erfo lgt  n icht.  Ein  

Ein treten von Verbotstatbestände kann mit  h inreichender Wahrschein lichkeit  ausge -

sch lossen werden.  
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Tagfalter 

Für die europäisch geschützten Tagfalterarten erfo lgt  eine Abschätzung von Potentia -

len unter Beachtung der Raupenfut terpf lanzen und bekannten Verbreitungsmuster im 

Bezugsraum.  

Der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläu l ing benöt igt  als zwingend notwendige Res-

source den Großen Wiesenknopf (Sanguisorba of f icinal is ) an extensiv  genutzten 

Feuchtwiesen  und wechselfeuchten Frischwiesen .  Das Plangebiet  bietet  keine geeig -

neten Habitats trukturen mit dieser spezial is ier ten Raupenfutterpf lanze.  Ein  Vorkom-

men kann ausgesch lossen werden.  

Der Hel le Wiesenknopf -Ameisenbläu ling hat ähn liche Ansprüche und benöt igt  eben-

fal ls  den Großen Wiesenknopf an spezi f ischen Feuchtwiesentypen.  Das Plangebiet  bie -

tet  keine geeigneten Strukturen.  Ein  Vorkommen kann ausgesch lossen werden.  

Der Skabiosen -Scheckenfalter benöt igt die Tauben-Skabiose (Scabiosa columbaria) 

oder den Teufelsabbiss  (Succisa pratens is ) und ist  in  Nordhessen n icht heimisch.  Das 

Plangebiet  l iegt außerhalb des dokument ier ten Verbreitungsgebietes  und bietet  keine 

geeigneten Futterpf lanzen.  Ein  Vorkommen kann ausgesch lossen werden.  

Der Quendel -Ameisenbläu l ing benöt igt  Thymian (Thymus pulegio ides) auf  spezial is ier-

ten Kalkmagerrasen.  Das Plangebiet  bietet  aufgrund seiner Grün landnutzung keine 

geeigneten Strukturen mit  dieser Pf lanze.  Ein  Vorkommen kann ausgesch lossen wer-

den.  

Der Schwarze Apol lofalter benöt igt  Lerchensporn -Bestände (Corydal is  spec.) in Wald-

l ichtungen. Das Plangebiet  bietet  keine entsprechenden Waldstrukturen.  Ein  Vorkom-

men kann ausgesch lossen werden.  

Der Große Feuerfalter benöt igt  Ampfer-Ar ten (Rumex spec.) als  Raupenfut terpf lanze.  

Das Plangebiet  bietet  zwar theoret isch potenziel le Standor te,  jedoch sind aufgrund 

der mäßig intens iven Grün landnutzung und feh lenden Extens iv ierung keine geeigneten 

Ampferbestände vorhanden.  Ein  Vorkommen kann ausgesch lossen werden.  

Zusammenfassend l iegen keine Hinweise auf europäisch geschützte Tagfalterar ten 

vor.  Das Plangebiet bietet  aufgrund feh lender spezial is ierter Raupenfut terpf lanzen und 

intensiver Bewir tschaftung keine geeigneten Habitate.  Eine vert iefende artenschutz-

recht l iche Prüfung nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz erfo lgt  n icht.  Ein  Ein treten von 

Verbots tatbestände kann mit  h inreichender Wahrschein lichkeit ausgesch lossen wer-

den.  

Vögel 

Für die europäisch geschützten Vogelar ten erfo lgt  eine Abschätzung von Potent ialen 

unter Beachtung der ar tspezif ischen Lebensraumansprüche.  Der Fokus l iegt auf  Brut - 

und Nahrungshabitate.  

Bodenbrüter benötigen großf läch ig of fene, ungestörte Flächen mit  n iedriger,  l ichter 

Vegetat ion. Nach wissenschaft l icher Literatur meiden diese Arten Bereiche mit  Sicht-

beh inderung durch Gehölze und Gebäude sowie Bereiche mit  Lärmbelastung.  Das 

Plangebiet is t durch angrenzende Verkehrswege (Odershäuser Straße im Norden, Bun-

desstraße B 253 im Osten) mit  erheblicher Lärmbelastung zwischen 55 und 69 Dezi -

bel,  bestehende Schulgebäudestrukturen,  Einzelbäume und Gehölzstrukturen sowie 

mäßig intens ive Nutzung charakt eris ier t .  D iese Faktoren führen zu einer dauerhaften 
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akustischen und v isuel len Vorbelastung,  die das Plangebiet  für spezial is ierte Boden-

brüter ungeeignet macht.  Ein  Vorkommen kann ausgeschlossen werden.  

Gebüschbrütende Arten können die Gehölzs trukturen des Plangebietes  als  Neststand-

or te nutzen. Die vorhandenen Gehölzbestände – insbesondere die gesetzl ich ge -

schützte Baumal lee ent lang der Brüder-Grimm-Straße – bieten grundsätzl ich geeig -

nete Strukturen für ubiquitäre,  gebüschbrütende Ar ten.  Ein  Vorkommen ist  anzuneh-

men. Die antei lweise Erhaltung und Pf lege dieser Gehölzstrukturen im Bebauungsplan 

s ichert  die Lebensräume. Bei Einhaltung einer Bauzeitenregelung (Gehölzeingri ffe au-

ßerhalb der Brut zeit  1.  März bi s 30.  September) und Verwendung insektenschonender 

Beleuchtung s ind keine nachtei l igen Auswirkungen im Sinne des § 44 Bundesnatur-

schutzgesetz zu erwar ten.  

Horstbrütende Vogelar ten können im Plangebiet  aufgrund feh lender geeigneter Horst-

bäume ausgeschlossen werden.   

Höhlen- und Halbhöh lenbrüter können in  den vorhandenen Gehölzs trukturen und der 

Baumal lee potenziel l  geeignete Bruthabitate f inden.  Die Erhaltung und Pf lege dieser 

Gehölzs trukturen im Bebauungsplan s ichert  die Lebensräume.  Bei Einhaltung einer 

Bauzeitenregelung (Gehölzeingrif fe außerhalb der Brut zeit 1.  März bis 30. September ) 

s ind keine nachtei l igen Auswirkungen im Sinne des §44 BNatSchG zu erwarten.  

Das Plangebiet  stel lt  neben einer Nutzung als Bruthabitat auch ein  Nahrungs - und 

Jagdhabitat  für versch iedene Vogelarten dar. Durch den Neubau der Schu le mit  einer 

Grundf lächenzah l von 0,6 wird dieses Gebiet  par t iell  überbaut.   

Die Erhaltung der Gehölzs trukturen und insbesondere die extens ive Dachbegrünung 

von 1.500 Quadratmetern ermögl ichen die Entwicklung von Habitatstrukturen,  die 

Jagdhabitate antei lig s ichern.  Die Verwendung insektenschonender Beleuchtung un-

terstüt zt  ebenfalls  den Erhalt  des  Jagdhabitats,  da Nahrungsquellen für insektenfres-

sende Ar ten geschützt  werden.  Zudem stehen im unmit telbaren und weiteren Umfeld 

ausreichend alternative Jagdhabitate ähnl icher Ausstattung zur Verfügung (angren-

zende Grün landf lächen,  Waldstrukturen),  sodass eine essent iel le Beeinträchtigung 

von Jagdhabitaten n icht zu  erwar ten  ist .  Bei Beachtung der genannten Maßnahmen 

s ind keine nachtei l igen Auswirkungen zu erwar ten.  

Zusammenfassend ist  das Plangebiet primär als Jagdhabitat für versch iedene Vogel-

ar ten und als Brutraum für ubiqu itäre Gebüschbrüter von Bedeutung. Spezial is ierte 

Bodenbrüter s ind aufgrund der Vorbelastungen n icht zu  erwar ten.  Unter Einhaltung 

der Vermeidungsmaßnahmen – antei l iger Erhalt der Gehölzs trukturen, Bauzeitenrege -

lung für Gehölzeingri ffe außerhalb der Brutzeit  (1.  März bis  30.  September) und Ver-

wendung insektenschonender Beleuchtung –  können Verbotstatbestände nach § 44 

Bundesnaturschutzgesetz ausgesch lossen werden.  Eine ver tiefende artenschutz-

recht l iche Prüfung erfo lgt  n icht.  

Fazit 

Die Lebensraumpotent ialanalyse zeigt, dass das Plangebiet  aufgrund seiner Habitat-

ausstattung, Vorbelastungen (Lärmemiss ionen, Verkehrswege,  bestehende Gebäu-

destrukturen) und räumlichen Lage für ein  breites  Spektrum europäisch geschützter 

Ar ten ein  s tark eingeschränktes Potenzial  aufweis t. Für die meis ten Artengruppen – 

Amphibien,  Rept i l ien  und Tagfalter –  können Vorkommen aufgrund feh lender essenti -

el ler Habitats trukturen ausgesch lossen werden. Für Vögel (insbesondere ubiqu itäre 
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Gebüschbrüter) und einzelne Fledermausar ten (insbesondere Zwergf ledermaus) mit  

geringen oder untergeordneten Ansprüchen an das Plangebiet besteht ein potenzielles  

Vorkommen.  

Die geplante Schu lnutzung führ t  n icht zu  einer zusätzl ichen Gefährdung dieser Ar ten,  

da der Bebauungsplan die antei lweise Erhaltung und Pf lege der Gehölzstrukturen (ins-

besondere der geschützten Baumal lee als geschütztes Biotop nach § 30 Bundesna-

turschutzgesetz) sowie die Verwendung insektenschonender Beleuchtung vors ieht.  

Darüber h inaus wird eine extensive Dachbegrünung von 1.500 Quadratmetern umge -

set zt,  die zur Insektenpopulat ionsstabi l ität  beiträgt.  Eine Bauzeitenregelu ng für Ge -

hölzeingrif fe außerhalb der Brut zeit  (1. März bis  30. September) schützt gebüschbrü-

tende Vogelarten.  Diese Maßnahmen sichern die Lebensräume und Transferleit l in ien 

für potenziel le Vorkommen.  Unter Einhaltung dieser fes tgesetzten Vermeidungsmaß-

nahmen können Verbots tatbestände nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz ausge -

sch lossen werden.  Eine ver t iefende artenschutzrecht l iche Prüfung erfo lgt  n icht  

5.3.3  Ar tenschutzrecht liche Verbote  

Nach § 44 Abs.  1 BNatSchG ist  es  verboten,  wi ldlebenden Tieren der besonders  ge -

schützten Arten nachzustel len,  s ie zu fangen,  zu  verlet zen oder zu töten oder ihre 

Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören 

(Nr. 1),  wi ldlebende Tiere der s treng geschützten Ar ten und der europäischen Vogel-

ar ten während der For tpf lanzungs -, Aufzucht-, Mauser-,  Überwinterungs - und Wande -

rungszeiten erhebl ich zu stören,  wobei eine erhebl iche Störung dann vorl iegt, wenn 

s ich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Populat ion einer Art  ver-

sch lechter t (Nr.  2), sowie For tpf lanzungs - oder Ruhestätten der wi ldlebenden Tiere 

der besonders  geschützten Ar ten aus der Natur zu  entnehmen,  zu beschädigen oder 

zu zerstören (Nr.  3).  

Gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG s ind die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG 

auf  unvermeidbare Beeinträcht igungen durch Eingrif fe anwendbar. Ein Vers toß gegen 

das Tötungs- und Verletzungsverbot l iegt n icht vor,  wenn das Tötungsris iko n icht s ig-

n i fikant erhöht wird und Schutzmaßnahmen angewendet werden.  Das Verbot des  

Nachstel lens  und Fangens l iegt nicht vor,  wenn Beeinträcht igungen im Rahmen von 

Schutzmaßnahmen zur Erhaltung der öko logischen Funkt ion von For tpf lanzungs - und 

Ruhestätten unvermeidbar s ind.  Ein  Vers toß gegen das Verbot nach Abs.  1 Nr. 3 l iegt 

n icht vor,  wenn die öko logische Funkt ion der betroffenen Fortpf lanzungs - und Ruhe -

stätten im räumlichen Zusammenhang weiterh in  erfü l lt  wird.  

Auf Grundlage der durchgeführten Lebensraumpotent ialanalyse wurden für das Plan-

gebiet  potenziel le Vorkommen von ubiqu itären Gebüschbrütern  und Nahrungsgästen 

sowie einzelnen Fledermausar ten (insbesondere Zwergf ledermaus) ident if izier t.  Für 

diese Ar tengruppen besteht grundsätzlich  die Mögl ichkeit, dass durch bau liche Maß-

nahmen Verbotstatbestände nach § 44 Abs.  1 BNatSchG ausgelöst werden könnten.  

Vermeidung des Tötungs - und Verlet zungsverbotes  (§ 44 Abs.  1 Nr.  1 BNatSchG)  

Das Tötungs - und Verlet zungsverbot nach § 44 Abs.  1 Nr.  1 BNatSchG bezieht sich 

auf  individuel le Tiere und ihre Entwicklungsformen.  Eine Verlet zung dieses Verbotes  

l iegt vor, wenn durch das Vorhaben das Tötungsris iko für Exemplare der geschützten 

Ar ten s igni f ikant erhöht wird.  
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Für Gebüschbrüter besteht während der Brut zeit  die Gefahr der Tötung oder Verlet-

zung von Jungvögeln  oder der Zerstörung von Gelegen bei Gehölzeingrif fen.  Durch 

die Festset zung einer Bauzeitenregelung, wonach Gehölzeingri ffe aussch l ießl ich  au-

ßerhalb der Brut zeit  (1.  März bis  30.  September) durchgeführ t  werden dürfen,  wird 

das Tötungs - und Verletzungsris iko auf  ein al lgemeines Lebensris iko reduzier t.  Nach 

s tändiger Rechtsprechung (Bundesverwaltungsgericht, Ur tei l vom 9. Ju l i 2008,  Az.  9 

A 14/07) ist  ein  Vers toß gegen das Tötungsverbot nur dann anzunehmen,  wenn s ich 

das Tötungsris iko s ign if ikant erhöht.  D ies  ist  durch die Bauzeitenregelung ausge -

sch lossen.  

Für Fledermäuse besteht während der Bauphase kein  erhöhtes Tötungsris iko, da der 

geplante Schulneubau keine bestehenden Gebäudestrukturen mit  potent iel len  Quar-

t ieren betri ff t  und die geschützte Baumal lee erhalten bleibt.  Ein s ign if ikant erhöhtes 

Tötungsris iko is t  daher n icht gegeben.  

Das Tötungs - und Verlet zungsverbot nach § 44 Abs.  1 Nr. 1 BNatSchG wird n icht 

verletzt.  

Vermeidung des Störungsverbotes  (§ 44 Abs.  1 Nr.  2 BNatSchG)  

Das Störungsverbot nach § 44 Abs.  1 Nr.  2 BNatSchG betri f ft  erhebliche Störungen 

während der For tpf lanzungs -, Aufzucht-,  Mauser-,  Überwinterungs - und Wanderungs-

zeiten.  Eine erhebl iche Störung l iegt vor,  wenn s ich durch die Störung der Erhaltungs-

zustand der lokalen Population einer Ar t  versch lechter t.  D ies  ist  auf  Populat ionsebene 

zu bewer ten.  

Für Gebüschbrüter,  Höh len- und Halbhöh lenbrüter  s ind baubedingte Störungen durch 

Lärm,  Erschüt terungen und v isuel le Reize während der Bauphase zu erwarten. Diese 

Störungen s ind jedoch zeit l ich  begrenzt und betref fen ubiqu itäre,  anpassungsfäh ige 

Ar ten,  die im Umfeld ausreichend Ausweichmögl ichkeiten vor f inden.  Eine Verschlech-

terung des Erhaltungszustandes der lokalen Populat ion ist  n icht zu erwar ten. Betriebs-

bedingte Störungen durch den Schulbetrieb s ind aufgrund der Vorbelastung durch die 

bestehenden Schulgebäude und angrenzenden Verkehrswege n icht als  erhebl ich ein-

zustu fen.  

Für Fledermäuse können Störungen durch nächt l iche Beleuchtung auftreten.  Durch die 

Verwendung insektenschonender Beleuchtung (warmweiß, unter 2700 Kelv in , nach un-

ten gerichtet, zeit l ich begrenzt) werden Störungen von jagenden Fledermäusen und 

Insektenpopulat ionen min imier t.  D ie Baumal lee als  Leits truktur bleibt  erhalten und 

wird n icht zusätzl ich  beleuchtet. Eine Versch lechterung des Erhaltungszustand es der 

lokalen Populat ion is t  n icht zu erwar ten.  

Das Störungsverbot nach § 44 Abs.  1 Nr. 2 BNatSchG wird n icht verlet zt.  

Vermeidung des Beschädigungs - und Zerstörungsverbotes  von For tpf lanzungs - und 

Ruhestät ten (§ 44 Abs.  1 Nr.  3 BNatSchG)  

Das Verbot nach § 44 Abs.  1 Nr.  3 BNatSchG betrif ft  Fortpf lanzungs - oder Ruhestätten 

der wi ldlebenden Tiere der besonders  geschützten Ar ten.  Nach § 44 Abs.  5 Satz 3 

BNatSchG l iegt ein  Vers toß gegen dieses Verbot n icht vor,  wenn die öko logische Funk-

t ion der von dem Eingri f f oder Vorhaben betroffenen For tpf lanzungs - und Ruhestät ten 

im räumlichen Zusammenhang weiterh in  erfü ll t  wird.  
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Für Gebüschbrüter,  Höh len- und Halbhöh lenbrüter  s tel len  die Gehölzstrukturen –  ins-

besondere die geschützte Baumal lee ent lang der Brüder -Grimm-Straße –  potent iel le 

For tpf lanzungsstät ten dar.  Diese Strukturen werden durch den Bebauungsplan antei l -

weise erhalten und ges icher t. D ie öko logische Funkt ion der For tpf la nzungsstät ten 

bleibt  im räumlichen Zusammenhang vo l ls tändig erhalten. Ubiquitäre Gebüschbrüter 

errichten jährlich  neue Nester und sind n icht an spezif ische Brutplät ze gebunden; die 

verbleibenden Gehölzs trukturen bieten ausreichend Nis tmögl ichkeiten.  

Für Fledermäuse werden durch den geplanten Schulneubau keine bestehenden Quar-

t ierstrukturen beeinträcht igt,  da der Neubau auf  bis lang landwir tschaft l ich genutzten 

Flächen erfolgt  und keine Abrissmaßnahmen an den bestehenden Schulgebäuden vor-

gesehen s ind. D ie Baumal lee als  potent iel le Transferlei tl in ie und Jagdhabitat bleibt 

erhalten. Die öko logische Funkt ion potent ieller For tpf lanzungs - und Ruhestätten bleibt  

im räumlichen Zusammenhang gewahr t.  

Durch den Schulneubau werden Tei le der Grün landf lächen überbaut,  die als  Nahrungs-

habitat dienen. Das Nahrungshabitat  ist  nach s tändiger Rechtsprechung (Bundesver-

waltungsgericht,  Urtei l vom 8.  März 2018,  Az. 9 A 18/17) n icht vom Schutz des § 44 

Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG umfasst,  sofern  es  n icht essentiel l  für die Funktion der For t-

pf lanzungs - und Ruhestätten is t.  Im vorl iegenden Fal l  stehen im räumlichen Zusam-

menhang ausreichend alternat ive Nahrungshabitate zur Verfügung,  sodass eine es-

sent iel le Bedeutung n icht gegeben is t.  

Das Beschädigungs - und Zerstörungsverbot nach § 44 Abs.  1 Nr.  3 BNatSchG wird 

n icht verletzt.  

Zusammenfassung  

Unter Einhaltung der im Bebauungsplan fes tgesetzten Vermeidungsmaßnahmen –  Bau-

zeitenregelung für Gehölzeingri ffe außerhalb der Brutzeit  (1.  März bis  30.  September),  

antei lweiser Erhalt und Pf lege der Gehölzstrukturen insbesondere der geschützten 

Baumal lee,  Verwendung insektenschonender Beleuchtung (warmweiß,  unter 2700 Kel-

v in ,  nach unten gerichtet) sowie extens ive Dachbegrünung von 1.500 Quadratmetern 

zur Förderung von Insektenpopulat ionen –  werden die Verbotstatbestände des § 44 

Abs.  1 BNatSchG n icht erfü l l t.  E ine Ausnahme nach § 45 Abs.  7 BNatSchG oder eine 

Befreiung nach § 67 BNatSchG is t nicht erforderl ich.  

5.3.4  Gebietsschutz  

Natura 2000-Gebiete 

Natura 2000-Gebiete umfassen die nach der R icht l in ie 92/43/EWG des Rates vom 21.  

Mai 1992 zur Erhaltung der natürl ichen Lebensräume sowie der wi ldlebenden Tiere 

und Pf lanzen (Fauna -Flora -Habitat -R icht l in ie,  FFH-Richt linie) sowie nach der R ichtl in ie 

2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30.  November 2009 

über die Erhaltung der wi ldlebenden Vogelar ten (Vogelschutzrichtl in ie) ausgewiesenen 

Schutzgebiete.  Gemäß § 34 Abs. 1 BNatSchG s ind Projekte vor ihrer Zulassung oder 

Durchführung auf ihre Ver trägl ichkeit  mit den Erhaltungszielen eines  Natura 2000 -Ge -

bietes  zu überprüfen,  wenn s ie einzeln  oder im Zusammenwirken mit  anderen Projekten 

oder Plänen geeignet s ind,  das  Gebiet  erheblich zu beeinträcht igen.  

Das Plangebiet  bef indet s ich n icht innerhalb eines  Natura 2000 -Gebietes .  Das nächst-

gelegene FFH-Gebiet trägt die Bezeichnung 4920 -302 „Sonderrain  bei Bad Wildungen" 
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und l iegt in  einer Entfernung von etwa 450 Metern west l ich  des Plangebietes.  Eine 

räumlich -funkt ionale Wirkungsbeziehung zwischen dem Plangebiet  und dem FFH -Ge -

biet  besteht n icht.  Das Plangebiet  erfü l lt  keine Funkt ion als  Wanderungskorridor,  Aus-

breitungsachse oder Nahrungshabitat  für Arten von gemei nschaftl ichem Interesse ge -

mäß Anhang I I  der FFH -Richt l in ie.  Das Plangebiet  trägt n icht zur Kohärenz des Natura 

2000-Netzes bei.  

Aufgrund der räumlichen Dis tanz von etwa 4 50 Metern, der feh lenden räumlich -funk-

t ionalen Wirkungsbeziehungen sowie der Tatsache,  dass zwischen dem Plangebiet und 

dem FFH-Gebiet bereits  bau liche Strukturen (bestehende Schulgebäude,  Verkehrs-

wege) als  Barrieren bestehen, s ind erhebl iche Beeinträcht igu ngen der Erhaltungsziele 

des FFH-Gebietes  4920-302 „Sonderrain  bei Bad Wildungen" durch die geplante 

Schu lnutzung n icht zu  erwar ten.  Eine Ver trägl ichkeitsprüfung im Sinne von § 34 Abs. 

1 BNatSchG is t n icht erforderl ich.  

Europäische Vogelschutzgebiete gemäß der Vogelschutzricht l in ie bef inden s ich n icht 

im Umfeld des Plangebietes .  Eine Betroffenheit  von Vogelschutzgebieten is t  n icht ge -

geben.  

Nationale Schutzgebiete  

Schutzgebiete nach dem BNatSchG oder dem Hessischen Naturschutzgesetz werden 

durch die Planung n icht beeinträcht igt.  Im räumlichen Geltungsbereich und im unmit-

telbaren Umfeld bef inden s ich keine Naturschutzgebiete gemäß § 23 BNatSchG, keine 

Nat ionalparke oder Nat ionale Naturmonumente gemäß § 24 BNatSchG,  keine Biosphä-

renreservate gemäß § 25 BNatSchG, keine Landschaftsschutzgebiete gemäß § 26 

BNatSchG,  keine Naturparke gemäß § 27 BNatSchG,  keine Naturdenkmäler gemäß § 

28 BNatSchG und keine geschützten Landschaftsbestandtei le gemäß § 29 BNatSchG.  

Gesetzl ich geschützte Biotope  

Gemäß § 30 Abs. 2 BNatSchG in  Verbindung mit § 25 Hess isches Naturschutzgesetz 

s ind best immte Biotope gesetzl ich geschützt. Handlungen, die zu einer Zerstörung 

oder einer sonstigen erhebl ichen Beeinträcht igung dieser Biotope führen können, s ind 

verboten.  Nach § 25 Abs.  1 Nr.  3 Hessisches Naturschutzgesetz s ind Al leen und ein-

seitige Baumreihen an Straßenrändern gesetzlich  geschützte Biotope nach § 30 Abs. 

2 Satz 2 BNatSchG.  

Die vorhandene Baumal lee entlang der „Brüder-Grimm-Straße“ stel l t ein  so lches ge -

setz l ich geschütztes  Biotop dar. Diese Struktur wird durch die Festsetzungen des Be -

bauungsplans planungsrecht l ich  als  zu  erhaltendes Biotop ges icher t.  D ie Festset zung 

gewährleis tet den dauerhaften Schutz und Erhalt  der Baum al lee. Eine Zerstörung oder 

sonst ige erhebl iche Beeinträcht igung im Sinne des § 30 Abs.  2 BNatSchG is t  durch 

die Planung n icht zu erwar ten.  

Weitere gesetzlich  geschützte Biotope gemäß § 30 BNatSchG oder § 13 Hess isches 

Naturschutzgesetz s ind im Plangebiet  nicht vorhanden.  

Wasserschutzgebiete und Hei lquel lenschutzgebiete  

Das Plangebiet  bef indet s ich vol ls tändig innerhalb des Hei lquel lenschutzgebietes  Bad 

Wildungen,  konkret in  der qual i tat iven Schutzzone I I I  und der quant i tativen Schutzzone 

C2. Die Verordnung zur Festset zung eines  Hei lquel lenschutzgebietes  für die staat l ich  

anerkannte Hei lquel le des  Hess ischen Staatsbades Bad Wildungen,  Landkreis  Wal-

deck-Frankenberg,  vom 1.  August 1977 (Staatsanzeiger 31/1977,  S.  1543) ist  zu  be -
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achten.  Schu lnut zungen s ind in  der Schutzzone I I I  grundsätzl ich zu läss ig,  sofern  die 

Anforderungen der Schutzgebietsverordnung eingehalten werden und keine wasser-

gefährdenden Stoffe verwendet oder gelagert  werden.  Die Planung steht im Einklang 

mit  den Schutzzielen des Hei lquellenschutzgebietes .  

Festgesetzte Wasserschutzgebiete für die Trinkwassergewinnung gemäß § 51 Wasser-

haushaltsgesetz s ind im Plangebiet n icht vorhanden. Überschwemmungsgebiete ge -

mäß § 76 Wasserhaushaltsgesetz s ind ebenfal ls  n icht betroffen.  

Zusammenfassung  

Die Planung s teht im Einklang mit  den Best immungen des Gebietsschutzes. Natura 

2000-Gebiete werden n icht beeinträcht igt;  eine Ver trägl ichkeitsprüfung ist  n icht er-

forderl ich. Nat ionale Schutzgebiete s ind n icht betroffen. Die gesetzlich  geschützte Al-

lee ent lang der „Brüder-Grimm-Straße“ wird durch Festset zungen im Bebauungsplan 

gesicher t  und erhalten.  Die Anforderungen des Heilquel lenschutzgebietes  werden be -

achtet. Erhebl iche Beeinträcht igungen von Schutzgebieten s ind n icht zu  erwarten.  

6 Sonstige Belange 

6.1  Belange des Klimaschutzes  

Gemäß § 1a Abs.  5 BauGB so l len bei der Aufs tel lung von Bauleitplänen die Anforde -

rungen des Kl imaschutzes durch Maßnahmen zur Begrenzung des Kl imawandels und 

durch Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel berücks icht igt werden. Diese 

Kl imaschutzklausel verpf l ichtet die Stadt Bad Wildungen, in  der planerischen Abwä-

gung gemäß § 1 Abs.  7 BauGB die Belange des Klimaschutzes und der K l imaanpas-

sung zu berücks icht igen und durch geeignete Festset zungen zur Erreichung der kl i -

mapol i tischen Ziele beizutragen.  

Das Plangebiet  l iegt auf  landwir tschaft l ich  genutzten Flächen im unmittelbaren Umfeld 

der bestehenden Schuleinrichtung.  Der geplante Schu lneubau dient der Verbesserung 

der schul ischen In frastruktur und der Schaf fung zeitgemäßer Lernbedingungen für die 

Schü lerinnen und Schüler der Stadt Bad Wildungen.  Dies  ist  eine dem Gemeinwohl 

dienende Nutzung,  die die Belange des Klimaschutzes durch fo lgende Maßnahmen 

berücks ichtigt:  

Die extensive Dachbegrünung von 1.500 Quadratmetern auf  dem Schulgebäude 

trägt zur Verbesserung des Mikrokl imas bei,  reduzier t die Oberf lächentemperatur,  

speicher t  Regenwasser und fördert  die lokale Biodivers ität.  D ies verringer t  die ur-

bane Wärmeinselwirkung und trägt zur Anpassung an den Klimawandel bei.  D ie 

Dachbegrünung fungier t  zudem als  Lebensraum für Insektenpopulat ionen,  die als  

Nahrungsgrundlage für Vögel und Fledermäuse von Bedeutung s ind.  

Die Ins tal lation von Photovo ltaikan lagen auf  mindestens 50 Prozent der Dachf läche 

des Schulgebäudes wird verbindl ich im Bebauungsplan fes tgesetzt. D iese Maß-

nahme trägt unmit telbar zur Redukt ion von Treibhausgasemiss ionen bei,  indem So-

lars trom zur Eigenversorgung der Schule erzeugt wird und damit der Bezug von 

Strom aus dem Netz vermieden oder reduziert  wird.  Die Photovo ltaikan lage redu-

zier t  die CO₂ -Bi lanz des Schu lbetriebes erhebl ich und tr ägt zur Erreichung der K li -

maneutral itätsziele bei.   
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Der Erhalt  der geschützten Baumal lee ent lang der „Brüder-Grimm-Straße“ sowie die 

Pf lanzung von Bäumen dienen dem Kl imaschutz,  da Bäume durch Photosynthese 

CO₂  speichern,  Wärme reduzieren und zur lokalen Luftqual it ät  beitragen.  Die Bäume 

tragen zur Anpassung an Extremwetterereign isse bei und erh öhen die Res il ienz des 

Plangebietes.  

Die Platz ierung des Schulgebäudes in räumlicher Nähe zu den bestehenden Schu-

leinrichtungen und zur öf fent l ichen Verkehrs in frastruktur reduzier t  Verkehrswege 

und Emiss ionen.  Die Schu lnut zung fördert  den Einsatz ö ffent l icher Verkehrsmit tel  

durch Schülerfahrten und trägt damit zur Begrenzung des Kl imawandels bei.  

Der Schu lneubau wird nach den Anforderungen der Energieeinsparverordnung 

(EnEV) bzw.  des Gebäudeenergiegesetzes  (GEG) mit  modernen energetischen 

Standards ausgeführt , die zu einer Redukt ion des Energieverbrauchs und der Treib-

hausgasemiss ionen führen.  

Unter Berücks icht igung dieser Maßnahmen werden die Belange des Kl imaschutzes  in  

angemessenem Umfang berücks icht igt.  

6.2  Bodenschutzrechtl iche Belange  

Gemäß § 1a Abs. 2 Satz 1 BauGB sol l  mit Grund und Boden sparsam und schonend 

umgegangen werden.  Zur Verringerung der zusätzl ichen Inanspruchnahme von Flä -

chen s ind die Mögl ichkeiten der Innenentwicklung zu nut zen und Bodenvers iegelungen 

auf  das notwendige Maß zu begrenzen.   

Die geplante Schu lnut zung erfo lgt  auf  Flächen,  die unmittelbar an die bestehende 

Schuleinrichtung angrenzen und damit zur Nachverdichtung des Schuls tandortes  bei -

tragen.  Dies entspricht dem Ziel,  Entwicklungspotenziale an bereits  vorbelasteten 

Standor ten mi t  bestehender sozialer Infrastruktur zu real is ieren und damit die Inan-

spruchnahme von Flächen an unverbauten Standor ten zu vermeiden.  

Die Fläche is t  im geltenden Bebauungsplan bereits  planungsrecht l ich  als  Parkplat z 

gesicher t.  Durch die vorliegende Planung erfo lgt  eine Umwandlung dieser Parkplat z-

f läche zu einer Schu lgebäudef läche.  Dies  bedeutet, dass der Boden bereits durch die 

bisherige Festset zung für eine vers iegelte Nutzung reserv ier t war. Durch die Umnut-

zung zum Schulgebäude wird die bereits  planungsrechtl ich  vorbelegten Fläche einer 

höherwer t igen öffent lichen Nutzung zugeführ t, ohne zusätzl iche landwir tschaft l iche 

oder naturbelassen e Flächen in  Anspruch zu nehmen.  Dies entspricht dem Gebot des 

sparsamen Umgangs mit  Grund und Boden,  da bestehende Reservef lächen real is iert  

werden,  ohne neue Außenbereichsf lächen zu ersch l ießen.  

Die Grundf lächenzah l (GRZ) is t  auf  0,6 fes tgesetzt. D ie Festsetzung einer GRZ von 

0,6 begrenzt damit die Bodenvers iegelung auf  ein  angemessenes Maß. Dies  ist  ein 

Zeichen schonenden Umgangs mit  Grund und Boden im Vergleich zu den maximal 

zu lässigen Vers iege lungsgraden.  

Durch die umfangreiche Dachbegrünung von 1.500 Quadratmetern wird eine Tei lbe -

grünung des Schulgebäudes real is iert , die die Vers iegelungsfo lgen par t iel l abmildert . 

D iese Maßnahme trägt zur Verbesserung der Bodenfunkt ionen bei, da das Regenwas-

ser auf der begrünten Fläche tei lweise zurückgehalten wird.  Die Dachbegrünung un-

terstüt zt eine wassersens ible Stadtentwicklung und reduzier t Oberf lächenabf lüsse bei 

Starkregenereign issen.  
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Der Erhalt der Gehölzs trukturen – insbesondere der geschützten Baumal lee –  bewahr t 

die Bodenstabi l i tät und reduziert  Eros ionsprozesse. Die Wurzelsysteme der Bäume 

stabi l is ieren das Bodengefüge und fördern die Bodenbio logie.  

Unter Berücks icht igung dieser Maßnahmen und insbesondere der Tatsache,  dass die 

Planung auf  bereits  planungsrecht l ich als Parkplat z ges icher ten Flächen erfo lgt,  wird 

dem Gebot des sparsamen und schonenden Umgangs mit Grund und Boden in ange -

messenem Umfang entsprochen. Eine zusätzl iche Inanspruchnahme bis lang unverbau-

ter Flächen f indet nicht stat t.  

6.3  Belange der Landwir tschaft  

Das Plangebiet wird derzeit  als mäßig intens ives  Grün land landwir tschaft l ich  genutzt. 

D ie Umnutzung zu Schu lzwecken s tel l t  eine Inanspruchnahme landwir tschaftl icher Flä -

chen dar, die gemäß § 1a Abs.  2 Satz 2 BauGB nur im notwendigen Umfang erfo lgen 

darf.  

Die Notwendigkeit der Schu lnut zung ergibt s ich aus der Schaf fung zeitgemäßer schu-

l ischer In frastruktur für die Stadt Bad Wildungen.  Der bestehende Schuls tandor t  weist  

Kapazitätsgrenzen auf,  die durch den Schulneubau überwunden werden können. Dies  

is t eine dem Gemeinwohl dienende Nutzung von besonderen öffent lichen Belangen.  

Das Plangebiet  hat eine Größe von etwa 10.950 Quadratmetern,  wobei ca.  8.500 

Quadratmeter auf eine kleine Bewir tschaftungsparzelle entfäl lt . D ie Flächengröße ist  

für eine eigenständige landwir tschaft l iche Nutzung unterhalb der Wir tschaft l ichkeits -

schwel le.  Eine wir tschaft l iche Bewir tschaftung erfo lgt  nur als Ergänzungsf läche zu 

größeren Betrieben, was bei dieser Parzellen form mit zusätzlichen  Transpor tkosten 

und reduzier ter Masch inenef fiz ienz verbunden ist .  Damit trägt die Fläche n icht we -

sent l ich  zur landwir tschaft l ichen Produkt ion bei.  

Obwohl das  Plangebiet  überwiegend in  einem Vorranggebiet  für Landwir tschaft  gemäß 

Regionalplan l iegt,  ist  die Umgebung bereits erhebl ich durch die bestehende Schul-

nutzung,  angrenzende Verkehrswege und damit verbundene Emiss ionen vorgeprägt.   

Das Plangebiet  is t planungsrechtl ich  bereits  durch eine öf fent l iche Verkehrsf läche be -

sonderer Zweckbest immung  im geltenden Bebauungsplan belastet.  D ie Fläche is t  da-

mit  bereits  für eine Vers iegelung vorgesehen.  Durch die vorl iegende Planung wird 

diese bestehende planungsrecht l iche Festset zung einer höherwer t igen öf fentl ichen 

Nutzung zugeführt  (Schu lgebäude s tat t  Parkplatz). D ies  ermögl icht eine bessere Aus-

nutzung der bereits  zur Vers iegelung vorgesehenen Fläche und s tel l t  keine zusätzl iche 

Inanspruchnahme von bis lang unbelasteten Außenbereichsf lächen dar.  

Unter Berücks ichtigung dieser Faktoren –  kleine Flächengröße mit  eingeschränkter 

Wir tschaft l ichkeit,  bestehende Vorbelastung durch Schulnutzung und Verkehrswege, 

Lage in bereits  vorgepräg ter Umgebung,  planungsrecht l iche Vorbelegung als  Park-

plat z und Inanspruchnahme im notwendigen Umfang – is t die Umnutzung landwirt-

schaft l icher Flächen im vorl iegenden Fal l  gerechtfer tigt  und erforderl ich.  Dem Gebot 

des sparsamen Umgangs mit  landwir tschaft l ich  genutzten Flächen wird in  angemes-

senem Umfang entsprochen,  insbesondere wei l die Planung auf  bereits  planungsrecht-

l ich  fes tgesetzten Vers iegelungsf lächen erfo lgt und keine zusätzlichen bis lang unver-

s iegelten Außenbereichs f lächen in  Anspruch n immt.   
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6.4  Flächenbilanz  

 Vorher 

F läche in  Quadratmeter 

Nachher 

F läche in  Quadratmeter 

Öffent l iche Verkehrsf läche 8.731 2.333 

F läche zum Anpf lanzen von 

Bäumen,  Sträuchern und 

sonst igen Bepf lanzungen 

2.013 0 

Öffent l iche Grünf läche 206 0 

F läche für Gemeinbedarf  0 8.617 

   

Summe 10.950 10.950 

Tabel le  2 :  Flächenbi lanz  

6.5  Prüfung alternativer Standorte  

Im Rahmen der Prüfung alternat iver Standorte wurden mögliche Standorte im Gemein-

degebiet  systematisch betrachtet.  Für eine Förderschu le mit  den erforderl ichen Unter-

richts -,  Bewegungs- und Aufenthaltsf lächen bestehen erhöhte Anforderungen an Flä -

chengröße,  Ersch l ießung und Sicherheit  (Schu lhof,  Spor tf lächen,  Hol - und Bringzo-

nen,  Busanbindung).  Im bestehenden Innenbereich stehen keine ausreichend großen,  

zusammenhängenden und kurzfr is tig verfügbaren Flächen zur Verfügung, die eine ge -

fahrenfreie Schu lbusanbindung sowie die notwendigen Verkehrs - und Freif lächen auf-

nehmen könnten,  ohne zugleich erhebliche Nutzungskonf l ikte mit  bestehender 

Wohn- oder Mischnutzung auszu lösen.  

Am gewählten Standort  steht h ingegen eine bereits  planungsrecht l ich  vorbelastete 

und der Größe nach geeignete Fläche zur Verfügung, die eine funktionale Anordnung 

von Schulgebäude, Schu lhof- und Spor t f lächen sowie ges icherten Verkehrs f lächen 

(Busvorfahr t,  Wendeanlage,  Stel lplät ze) ermöglicht.  D ie Lage in unmittelbarer Nähe 

der bestehenden Ense -Schule erlaubt Synergieef fekte,  etwa bei der gemeinsamen 

Nutzung best immter Infrastrukturen oder pädagogischer Angebote,  und s tärkt  den Bi l-

dungsstandor t  insgesamt.  

In  der näheren Umgebung des Standorts  bef inden s ich ausgedehnte Waldf lächen nach 

Hess ischem Waldgesetz.  Vor diesem Hintergrund wurde mit  der in Anspruch genom-

menen Fläche bewusst ein  Bereich gewählt , der im Vergleich zu einer Ausdehnung in 

die Waldf lächen die geringsten zusätzl ichen Beeinträcht igungen von Natur und Land-

schaft erwar ten lässt. Durch die Konzentrat ion der neuen Schulnutzung auf eine be -

reits  vorgeprägte bzw. planungsrecht lich  belegte Fläche wird der zusätzl iche Flächen-

verbrauch min imier t, großf läch ige Rodungen von Wald werden vermieden und die öko-

logische Leistungsfähigkeit  des umgebenden Landschaftsraums weitgehend gewahr t.  

Insgesamt s tel l t  der gewählte Standor t  damit  unter Berücks icht igung der Flächenver-

fügbarkeit,  der schu lorgan isatorischen Anforderungen,  der verkehrl ichen Sicherheit 

(insbesondere für den Busverkehr) sowie der Belange von Natur und Landschaft  die -

jen ige Alternat ive dar,  die eine bedarfsgerechte Schu lentwicklung mit  den geringsten 

vermeidbaren Umweltauswirkungen verbindet.  
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7 Voraussichtliche Auswirkungen der Planung  

7.1  Soziale Auswirkungen 

Die geplante Schu lnut zung wird vorauss icht l ich  deut lich  pos itive soziale Effekte für 

die Stadt Bad Wildungen und den Landkreis  Waldeck -Frankenberg entfalten.  An lass 

für den Neubau ist  der kont inu ierl ich  steigende Bedarf  an Förderschu leinrichtungen 

mit den Schwerpunkten Lernen und geis t ige Entwicklung. Die bisherige Ma-

th ias -Bauer-Schule konnte die gest iegenen Schülerzah len räumlich n icht mehr aufneh-

men und wurde vorübergehend an den Standor t  der Ense -Schule verlegt.  Auch dor t 

s ind die Kapazitätsgrenzen inzwischen erreicht,  sodass die Erweiterung der Schu l in f-

rastruktur notwendig ist .  

Förderschu len mit  den genannten Schwerpunkten übernehmen eine zentrale Funkt ion 

im Bi ldungssystem.  Sie bieten Schülerinnen und Schülern  mit  fes tgestel ltem sonder-

pädagogischem Förderbedarf  eine auf  ihre indiv iduel len Lernvoraussetzungen abge -

st immte Beschulung.  Der Neubau schaff t  dafür zeitgemäße,  barrierefreie und pädago-

gisch geeignete Lernräume,  die eine qual itativ  hochwer t ige und spezial is ierte Förde -

rung ermöglichen.  Moderne Gebäude mit  aktuel ler Ausstat tung verbessern die Unter-

richtsqual i tät,  fördern Mot i vation und Lernleis tung und s ichern langfris t ig die schu l i-

sche Versorgung dieser Zielgruppe.  

Die Konzentrat ion der schu l ischen Einrichtungen auf  einem gemeinsamen Campus 

schaf f t räumliche und organ isatorische Synergien. Sie ermögl icht eine eff iziente Nut-

zung gemeinsamer Infrastruktur,  erleichtert  interdiszipl inäre Zusammenarbeit (z.  B. 

mit Therapeuten und Fachpersonal) und steigert  die At trakt iv i tät  des  Standortes.  Auch 

die Organ isat ion des Schüler transpor ts kann durch gebündelte Fahr tbeziehungen 

wir tschaft l icher und ökologischer erfo lgen.  

Darüber h inaus leis tet der Schulneubau einen Beitrag zur Chancengleichheit  und ge-

sel lschaft lichen Tei lhabe für K inder und Jugendl iche mit Förderbedarf.  Differenzier te 

Lernumgebungen, Räume für Therapie und indiv iduel le Betreuung fördern die best-

mögl iche Entwicklung der Schü lerinnen und Schüler. Durch die Schaffung neuer Ar-

beitsplätze für Lehrkräfte,  Sonderpädagoginnen,  Therapeut innen und schul ische 

Fachkräfte entstehen zudem dauerhafte Beschäft igungsef fekte und Impulse für die lo-

kale Wirtschaft .  

Ein  moderner Schu lcampus s tärkt  zugleich die At trakt iv i tät  des Bi ldungsstandortes  

Bad Wildungen und unterstützt die Gewinnung sowie langfris t ige Bindung von qual i fi -

z ier tem sonderpädagogischem Personal.  Optimierte Raum -,  Licht- und Akust ikbedin-

gungen tragen  zu einem verbesser ten Wohlbef inden al ler Betei l igten bei und wirken 

s ich posit iv  auf  Lernkl ima,  Mot ivat ion und psych ische Gesundheit  aus.  

Da die Schu lnutzung im Umfeld bereits  etabl ier t is t, ents tehen durch den Neubau keine 

wesentl ichen neuen Belastungen für die Nachbarschaft.  Zu erwar tende betriebsbe -

dingte Auswirkungen –  etwa Verkehr und Lärm –  bewegen s ich im Rahmen der beste -

henden Vorbelastung.  

7.2  Stadtplanerische Auswirkungen  

Die geplante Schu lnutzung hat pos it ive s tadtplanerische Auswirkungen für Bad Wil-

dungen.  Der Schu lneubau trägt zur Stabi l is ierung und Stärkung des Schuls tandortes  
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als Zentrum schu l ischer In frastruktur bei. Durch die Konzentration schul ischer Nut-

zungen auf einem zusammenhängenden Campus können räumliche Synergien genutzt 

und eine eff iz iente Flächennutzung erreicht werden, was dem Prinzip der Nachhalt ig -

keit  in  der Stadtentwicklung entspricht.  

Die räumliche Nähe des Schulneubaus zu bestehenden Schulgebäuden ermöglicht 

eine Bündelung der Schü lerinnen und Schüler und reduzier t  somit die Verkehrsströme.  

Dies förder t  die Nutzung nachhalt iger Mobil i tät  und trägt zur Verkehrsvermeidung und 

Verringerung der Verkehrsbelastung im Stadtgebiet  bei.  Eine Konzentrat ion von Schul-

nutzungen kann zudem zu einer besseren In frastruktur -Ausstat tung führen, etwa durch 

gemeinsame Nutzung von Spor thallen, Bibl iotheken oder Pausenhoff lächen.  

Der Schu lneubau erhöht die At trakt ivi tät  des Schu ls tandor tes und trägt damit  zur Stär-

kung dieses s tädt ischen Funktionsbereiches bei. D ie Sicherung und Erweiterung schu-

l ischer In frastruktur trägt zur Bindung von Famil ien  an die Stadt bei und fördert  damit  

die langfris t ige Stabil is ierung der Bevölkerungsstruktur.  

7.3  Infrastrukturelle Auswirkungen  

7.3.1  Technische Infrastruktur  

Das Plangebiet  bef indet sich in  einem bereits  vo l lständig ersch lossenen Bereich der 

Stadt Bad Wildungen.  Die erforderl ichen techn ischen In frastrukturen s ind vorhanden 

und weisen ausreichende Kapazitäten für die geplante Schu lnutzung auf.  D ie Wasser-

versorgung des Plangebietes  erfo lgt  durch Anschluss  an die s tädtische Wasserleitung.  

Das Plangebiet  liegt unmit telbar neben den bestehenden Schulgebäuden,  die bereits  

an die Wasserversorgung angesch lossen s ind.  

Die Abwasserbeseit igung erfo lgt durch Anschluss  an die städtische Kanal isat ion in  

unmittelbarer Nähe zu den bestehenden Schulgebäuden mit  bestehenden Kanalan-

schlüssen.  Die Kapazitäten der vorhandenen Kanal isat ion  s ind ausreichend, um das 

anfal lende Schmutzwasser des Schu lneubaus aufzunehmen.  Für die Regenwasserbe -

wir tschaftung wird eine extens ive Dachbegrünung von 1.500 Quadratmetern fes tge -

set zt,  die Regenwasser zurückhält  und verdunstet und dadurch die in  die Kanalisat ion 

gelangende Regenwassermenge reduzie r t.  

Die Stromversorgung erfo lgt  durch Anschluss  an das N iederspannungsnetz.  Der 

Schu lneubau wird mit  einer Photovo ltaikan lage auf  mindestens 50 Prozent der Dach-

f läche ausgestat tet  und trägt damit  zur Redukt ion des Strombezugs aus dem öffent li -

chen Netz bei.  

Die Telekommunikat ions in frastruktur ist  im Plangebiet  vorhanden . 

7.3.2  Verkehrl iche Infrastruktur  

Das Plangebiet is t  über die „Odershäuser Straße“ und die „Brüder-Grimm-Straße“ mit 

dem städt ischen und übergeordneten Straßennetz verbunden. Die vorhandene Stra-

ßen infrastruktur is t ausreichend dimens ion ier t für die Verkehrsmengen, die durch die 

Schu lnutzung ents tehen,  zumal die Schu lnutzung bereits  auf  dem Nachbargrundstück 

etabl ier t  ist  und der Schu lneubau zu einer Konzentrat ion der Schu lnutzungen auf ei -

nem Campus führt , was die Verkehrsef f iz ienz erhöht.  Das Plangebiet  ist  zudem an das 
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öffent l iche Verkehrsnetz angebunden,  wobei bestehende Bushaltestel len die Erschl ie -

ßung durch öffent l iche Verkehrsmittel  ermögl ichen . 

7.4  Umweltrelevante Auswirkungen  

Die geplante Schu lnutzung führ t  zu Auswirkungen auf  versch iedene Schutzgüter der 

Umwelt.  Eine Gesamtbewer tung zeigt,  dass  unter Berücksicht igung der fes tgesetzten 

Vermeidungs - und Minderungsmaßnahmen keine erhebl ichen nachtei l igen Umweltaus-

wirkungen ents tehen.  

Das Schutzgut Boden wird durch die Planung beeinträcht igt,  da Flächen mit  bisheriger 

landwirtschaft l icher Nutzung versiegelt  werden. Al lerdings erfo lgt die Vers iegelung auf 

bereits  planungsrecht l ich vorbelegten Flächen (Parkplatz), sodass keine zusätzl iche  

Inanspruchnahme von Außenbereichs f lächen erfo lgt.  D ie extens ive Dachbegrünung 

von 1.500 Quadratmetern mi ldert  die Bodenversiegelungsfo lgen par t iel l  ab.  

Das Schutzgut Wasser wird durch die Planung geringfügig beeinträcht igt.  D ie Regen-

wasserbewir tschaftung wird durch die Dachbegrünung verbesser t ,  die Regenwasser 

zurückhält  und verdunstet.  Der anfal lende Schmutzwasserbedarf kann an die vorhan-

dene Kanal isat ion angesch lossen werden. Das Plangebiet l iegt vo l ls tändig innerhalb 

des Hei lquellenschutzgebietes  Bad Wildungen,  wodurch besondere Anforderungen für 

die Wasserqual i tät  gelten.  Diese werden durch die Schu lnut zung n icht verlet zt,  da 

keine wassergefährdenden S toffe in größeren Mengen verwendet werden.  

Das Schutzgut Luft  und Kl ima wird durch die Planung beeinträcht igt,  da Grünf lächen 

vers iegelt  und damit  die lokale Luftqual i tät  beeinträcht igt  wird. Dies  wird durch die 

Festset zung einer Photovo ltaikanlage auf  50 Prozent der Dachf läche kompens ier t,  die 

zur Redukt ion von Treibhausgasemiss ionen durch Stromeigenversorgung beiträgt. Der 

Erhalt  der geschützten Baumal lee trägt zur lokalen Luftqual ität bei.   

Das Schutzgut Pf lanzen und Tiere wird durch die Planung beeinträcht igt,  da Grün land 

in  bebaute Fläche umgewandelt  wird.  Allerdings weist  das Plangebiet aufgrund seiner 

mäßig intensiven Grün landnutzung und angrenzenden Vorbelastungen (Schu lgebäude, 

Verkehrswege,  Lärmemiss ionen) nur ein geringes Potenzial  für spezial is ier te Ar ten 

auf.  Für die meis ten Ar tengruppen (Amphibien,  Rept i l ien,  Tagfalter) können Vorkom-

men ausgesch lossen werden.  Für Fledermäuse und ubiqu itäre Vogelar ten (Gebüsch-

brüter und Nahrungsgäste) erfo lgt eine Vermeidung von Beeinträcht igungen durch den 

Erhalt  der Baumal lee,  die Bauzeitenregelung für Gehölzeingri ffe und die Verwendung 

insektenschonender Beleuchtung.  Die extens ive Dachbegrünung  stützt die Insekten-

populat ionen und trägt damit zur Nahrungsgrundlage für Vögel und Fledermäuse bei.  

Das Schutzgut Landschaft  wird durch die Planung beeinträcht igt,  da eine bis lang of-

fene Grünf läche mit  einem Schulgebäude bebaut wird.  Dies  führ t  zu  einer v isuel len 

Veränderung des Landschaftsbi ldes.  Al lerdings erfo lgt  die Bebauung in  unmit telbarer 

Nähe zu bestehenden Schulgebäuden,  sodass keine iso lier te Gebäudeerrichtung in 

der Landschaft erfolgt. Der Erhalt der Baumal lee trägt zur Eingliederung des Schul-

neubaus in  die Landschaft  bei.  Moderne Arch itektur und Materialwah l können zur Ver-

besserung des Erscheinungsbi ldes  beitragen.  

Das Schutzgut Mensch wird durch die Planung pos it iv  beeinträcht igt, da moderne 

schu l ische In frastruktur geschaffen wird.  Dies  trägt zur Verbesserung des Wohlbef in-

dens und der Chancengleichheit  für Schülerinnen und Schüler bei.  Betriebsbedingte 
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Lärmemiss ionen und Verkehrsbelastungen s ind mit  den bereits bestehenden Vorbe -

lastungen durch die angrenzenden Schulgebäude und Verkehrswege vergleichbar.  

Das Schutzgut Ku ltur- und Sachgüter wird durch die Planung n icht beeinträcht igt.  Im 

Plangebiet bef inden s ich keine denkmalgeschützten Objekte oder bedeutsamen Ku l-

turstät ten.  Das Plangebiet is t  n icht Bestandtei l  archäologischer Schutzgebiete.  


